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Todes-Anzeige.
Den verehrlichen Vcreinsmitgliedern

machen wir hiemit die schmerzliche
Mitteilung, dass unser Mitglied

Herr Jean Hobi
Direktor des Hotel Monopol in Luzern

am 12. März, im Alter von 39 Jahren,
nach längerer Krankheit, jedoch
unerwartet rasch gestorben ist.

Indem wir Ihnen liievon Kenntnis
geben, bitten wir, dem Heimgegangenen

ein liebevolles Andenken zu
bewahren.

Namens des Vorstandes:

Der Präsident:
Dr. O. Töndury.

Auszug aus dem Protokoll
der

Verhandlungen desVorstandes
vom

4. März 1916, nachmittags 2 Uhr,
im Grand Hotel & Belvedere in Davos-PIatz.

Anwesend sind:

Herr Dr. O. Töndury, Präsiden!.
L. (irediy, Vizepräsident,
E. Bczzola. Beisitzer,

» A. Brenn, »

» Cli. Elsener, »

» E. Stigeler, Sekretär.

Verhandlungen:
1. Das Protokoll der letzten Sitzung wird

genehmigt.
2. Hilfsaktion.
Herr Präsident Dr. Töndury berichtet, dass

auf das vom Vorstand unterm 29. Januar an
den Aut'sietitsrat und die Lokalvereine gerichtete

Zirkular betr. Hilfsaktion und Prcisnor-
mierung bis jetzt erst einige wenige Antworten
eingegangen sind. Xaeti deren Verlesung wird
beschlossen, die noch in Aussiebt stehenden
weiteren Antworten abzuwarten und nachher
das eingegangene Material zu einem Bericht
zu Händen des Aufsiehlsrales und der
Generalversammlung zusammen/u fassen.

Ferner wird beschlossen, über die Frage
einer event, zukünftigen gesetzlichen Regelung
der Bedürfnisklausel im Hotelgewerbe ein
juristisches Gutachten ausarbeiten zu lassen,
wofür der notwendige Kredit bewilligt wird.

Die Angelegenheit wird seinerzeit ebenfalls
dem Aufsichlsrnt und der Generalversammlung

unterbreitet werden.

3. Kriegssteuer.
Auf verschiedene, an ihn gerichtete

Anfragen stellt der Vorstand fest, dass das Hotel-
mobiliar, — gemäss den vom Schweizerischen
Finanzdepartemenl herausgegebenen Erläuterungen

zum Bundesbeschluss und zur
bundesrätlichen Verordnung betreffend die eidgen.
Kriegssleuer —, soweit es nicht bei der Schätzung

der Liegenschaft einbezogen wurde, zum
Gebrauchswert, oder, wenn ein solcher nicht
festgestellt werden kann, zum Versicherungswert

für die Besteuerung angeschlagen werden
muss. Da der Versicherungswert aber in der
Regel viel höher ist, als der Gebrauchswert,
so liegt es im Interesse eines jeden Hoteliers,
den Gebrauchswert seines Mobiliars unter
Berücksichtigung des jetzigen Buch- und
Verkehrswertes zu ermitteln. Im allgemeinen
dürfte der bisherige Versteuerungsmodus auch
für den Bezug der Kriegssteuer massgebend
sein. Warenvorräte können zum Ankaufspreis
abgeschätzt werden.

Der Vorstand möchte den Mitgliedern
empfehlen, die Bewertung ihres Mobiliars auf
die angegebene Weise vorzunehmen und ihre
Steuererklärung demgemäss abzugehen,
sobald sie in den Besitz des amtlichen Formulars

gelangt sind. Das Einspracherecht gegen
die Steuerpflichl oder gegen die Höhe der
amtlichen Einschätzung ist gewährleistet.

4. Klage wegen Nichtinnehaltung der
Hotelführerpreise.

Eine von einem Vereinsmitglied
eingereichte Klage gegen ein Hotel I. Ranges wegen
Nichtinnehaltung seiner im Hotelführer
publizierten Minimalpensionspreise wird zur
Untersuchung und eventl. Ahndung an den Ehrenrat

gewiesen.
Einer weiteren, aber anonymen Denunziation,

welche das oben beklagte Hotel, sowie
noch einige andere am gleichen Platze befindliche

Hotels angehl, wird prinzipiell keine
Folge gegeben, weil der Vorstand nur auf
solche Beschwerden eintreten kann, zu denen
der Kläger mit seinem Namen steht.

ö. Presse.
Die Fingahe einer schweizerischen Verlags-

lirina um Unterstützung ihrer illustrierten
Zeitschrift durch teilweise Uebernalnne und
Besorgung des redaktionellen Teils wird zur
Prüfung und Erledigung an die Propagandakommission

gewiesen.

(5. «Schweizer Woche».
Herr Präsident Dr. Töndury erstattet einen

summarischen Bericht über eine kürzlich unter

den Auspizien der Neuen Helvetischen
Gesellschaft slattgefundene Versammlung betr.
die Durchführung einer sogenannten «.Schwei¬
zer Woche», während deren Dauer vorzugsweise

einheimische Produkte zur Verwendung
gelangen sollen. Sobald die notwendigen
Vorbereitungen durch das bestellte Komilee
beendigt sein werden, wird die genannte Gesellschat

t an die interessierten Kreise herantreten,
um sie tiir die Mitwirkung zu gewinnen. Es
wird dann Sache des Vorstandes sein, zu
prüfen, oh es tiir das Hotelgewerbe möglich
sein wird, sieli an dieser patriotischen
Veranstaltung ebenfalls zu beteiligen.

7. Subventionierung von Prozesskosten.
Auf das Gesuch eines Vereinsmitgliedes um

Ausrichtung einer Subvention an die Kosten

eines im Auslande durchzuführenden
Prozesses zwecks Erlangung einer Entschädigung
wegen Einschleppung einer ansteckenden
Krankheit wird nicht eingetreten, und zwar
einerseits, um keinen Präjudizfall zu schaffen,
und anderseits, weil ein ausländisches Urteil
in dieser Frage für den Verein doch nur
geringen Wert hätte.

8. Hospitalisierung von Kriegsgefangenen.
Der Präsident, Herr Dr. Töndury referiert

über die mit dem Vertreter des schweizerischen

Armeearztes betreffend die Internierung
kranker und verwundeter Kriegsgefangener
gepflogenen Unierhandlungen, sowie über den
Verlauf einer am 26. Januar d. J. in Ollen
abgehaltenen Sitzung des von der Militärbehörde
bestellten Internierungskomitees. Ueher die
Angelegenheit selbst ist im Vereinsorgane
bereits eingehend berichtet worden. Es hängt
ganz von den kriegführenden Staaten ab, ob
die Inlernierung grössere Dimensionen annehmen

wird oder nicht. Bis jetzt ist erst eine
sehr kleine Anzahl invalider Kriegsgefangener
in die Schweiz überführt worden, die auf die
verschiedenen Landesteile verteilt wurden.

9. Gewerbegesetzgebung.
Der Schweizer. Gewerbeverein übermittelt

seinen neuen Entwurf für die zukünftige
schweizerische Gewerbegesetzgebung. Der
Vorstand beschließt, an den früher gemachten
Abänderungsbegeliren festzuhalten, soweit sie
in der neuen Vorlage nicht berücksichtigt
worden sind.

10. Verband schweizer. Verkehrsvereine.
Der Vorort des Verbandes schweizerischer

Verkehrsvereine unterbreitet dem Vorstand
den Probedruck zweier neuer Broschüren:

a) Verzeichnis der Heilansialten und Sana¬
torien der Schweiz,

b) Verzeichnis der Heilquellen und -Bäder, so¬
wie der klimatischen Kurorte der Schweiz.
Einige notwendig erscheinende Ergänzungen

für die definitive Drucklegung werden
festgestellt.

11. Autorrechte.
Auf Antrag des Präsidenten wird beschlossen,

ein Gutachten über die derzeitigen
vertraglichen Verpflichtungen der Vereinsmitglieder

gegenüber der Societe des Auteurs,
Compositeurs et Editeurs de miisique einzuholen.

12. Mitteilungen und Diverses.
Die Hotelfachschule der Union Helvetia in

Luzern übermittelt ihre Abrechnung über das
letzte Schuljahr. Der Vorstand beschliesst,
auch für das laufende Jahr eine Subvention
in der bisherigen Höhe in das Vereinsbudget
einzustellen.

Vom Korrespondenzwechsel mit einem
lokalen Hotelier-Verein i. S. eines Hotelneubaues
wird Kenntnis genommen. Auf ein Gesuch
um Uehernahme der in dieser Angelegenheit
eventl. erwachsenden Advokatlirkosten wird
der Konsequenzen wegen nicht eingetreten.

Ein Antrag eines Vereinsmitgliedes,
dahingehend, der Vorstand möchte hei einer
Amtsbehörde, die ein Haus zu kaufen sucht,
intervenieren, damit sie einem Hotel den Vorzug
gehe, wird abgelehnt, da es nicht Aufgabe des
Zentralvereins sein kann, sich mit derartigen
Fragen zu befassen.

Schluss der Sitzung 6V2 Uhr.

Der Präsident: Dr. O. Töndury,
Der Sekretär: E. Stigeler.

Zur Frage der Kellnerinnen.
(M.-Korrespondenz.)

Es ist eine nur zu bekannte Tatsache, dass
in bürgerlichen Kreisen über die Lage und
Arbeitsverhältnisse der Kellnerinnen meist
durchaus falsche Ansichten herrschen und die
Urteile über diese wichtige Seite des
praktischen Hotel- und Wirtschaftsbetriebes sehr
grossen Schwankungen unterworfen sind. Da
gibt es Leute, die an den Kellnerinnen keinen
guten Faden lassen, ihr Dasein als
Schmarotzerleben bezeichnen, die schmucke
dienende Hebe als gefallsüchtige Kurtisane
taxieren, die auf Kosten der Wirtshaushocker
lind damit der Allgemeinheit ein auskömmliches,

wenig arbeitsreiches und darum
überflüssiges Dasein führe. Andere hingegen
behaupten steif und fest, die Kellnerin sei das
erbarmungswürdigste Geschöpf, das es nur
geben könne, geniesse weder Schutz noch
Schirm durch die^Gesetze, sei der unwürdigsten

Behandlung, zugleich aber jeder
möglichen Ausbeulung seitens des Prinzipals
ausgesetzt lind lebe somit ein Leben, das stark
an die Sklaverei früherer Jahrhunderte
erinnere, als der Diensthole noch der Leibeigene
seines Brotherrn war.

Diese Urteile schiessen natürlich das eine
wie das andere weit über ihr Ziel hinaus. Weder

führt die Kellnerin eine beneidenswert
glänzende Existenz, die sich nur auf Kosten
ihrer Moral und zum Schaden der Wirtshausgäste

fristen lässt, noch ist sie der recht- und
willenlose Sklave ihres Arbeitgebers, sondern
der Kellnerinnenberuf ist ebenso gut ein
Bestandteil des heutigen Erwerbslebens, wie jede
andere rechtschaffene Beschäftigung und lässt
sich im Rahmen der Gesamtwirtschaft
ebensowohl rechtfertigen, wie jene andern Berufe,
die dem Weibe ein selbständiges Fortkommen
ermöglichen, ohne ihre persönliche Freiheit
zu sehr zu beschränken. Wenn trotzdem die
Kellnerin im grossen und ganzen nicht die
Achtung geniesst, die ihr als selbständiger
Persönlichkeit, die auf eigenen Füssen steht, von
rechtswegen zukommt, so beruht dies auf
einem lächerlichen, eigentlich schon lange
überlebten Vorurteil, das noch aus jener Zeit
stammt, wo die Frau sich ohne Gefährdung
ihres Rufes öffentlich nicht betätigen durfte.
Diese Sitte ist aber heute schon lange überholt.

Es gibt heute weibliche Juristen, Aerzte,
sogar weibliche Pfarrer; und seit vor bald
2 Jahren die grossen Kulturvölker die Männer
in ihre Millionenheere gesteckt, um «auf
blutiger Wahlstatt das Vaterland zu verteidigen,
stellt das weibliche Geschlecht Kutscher und
Chauffeure, Munitionsarbeiter und Bahnkon-
dukteure, Postillone, Briefträger und —
Kaminfeger. Warum sollte da der erwachsenen,
selbständigen Frau gerade der Beruf verboten
oein, für den sie sich nach Anlage, Temperament

und Geschick im höchsten Masse eignet:
die Bedienung von Gästen als Kellnerin?
Wahrlich, es gehört schon eine gehörige Dosis
Unverstand dazu, den Kellnerinnenberuf als
überflüssig, nicht existenzberechtigt
hinzustellen, und es wäre zum mindesten eine grobe
Oberflächlichkeit, die Frau aus einer Beschäftigung

hinauszudrängen, die in jedem Fall als
ihr ureigenstes Gebiet anzusprechen ist.

Wie der Kellnerin, wenn sie als Parasit des
modernen Erwerbslebens hingestellt wird, so
geschieht auch dem Wirt und Hotelier bitteres
Unrecht, wenn man ihn der erbarmungslosen



Ausbeutung gegenüber seinem Personal
bezichtigt, wie es im Hinblick auf die
Existenzverhältnisse, namentlich die oft lange Arbeitszeit

der Kellnerinnen noch öfters geschieht,
die in Kreisen des Arbeiterinnenschutzes so

gerne als beklagenswerte Opfer der Geld- und
Profitgier ihrer Arbeitgeber vorgeführt werden.

Es wird nämlich auch in dieser Beziehung

in der Regel masslos übertrieben, und
wenn auch keineswegs bestritten werden
kann, dass manche kantonalen Wirlschafts-
geselze bezüglich des Arbeiterschulzes sehr
rückständig sind, mit der gewaltigen Entwicklung

des Hotel- und Wirtegewerbes nicht
Schritt hielten, so erscheint es doch dem Kenner

der Verhältnisse als enorme Uebertrei-
bung, in unserem Lande von einem sogenannten

Kellnerinnenelend zu sprechen. Die
Ausbeutung, die Schulz und Wehrlosigkeit, die an
Sklaverei grenzende Abhängigkeit der Kellnerin

gegenüber ihrem Prinzipal existiert doch
wohl» nur in der Einbildung jener Volksbe-
gliicker und Heilsapostel, die das Wirle-
gewerbe seit langem mit ihrem finstern Ilass
verfolgen, dabei gerne im Trüben fischen und
stets bereit sind, zum Angriff überzugeben,
wenn sie irgendwo im Hotel- und Wirlege-
werbe eine Blosse entdecken. In Wirklichkeit
aber ist ein Kellnerinnenelend kaum vorhanden,

wenigstens nicht in dem Umfange, wie
dies von den Alkoholgegnern und andern
Schwarzsehern ohne eigentliche Beweise
immer wieder ausgestreut wird. Man brauchte
vor dem Kriege, als der Fremdenverkehr
noch in voller Blüte stand, nur in unsere Kurorte

und Fremdenzentren zu gehen, dort bei
den säubern, frischen Serviermädeln und
gesundheitstrotzenden Saaltöchtern Erkundigungen

einzuziehen und man konnte aus ihren
Antworten erfahren, wie sehr diejenigen auf
dem Holzwege sind, die bei jeder passenden
Gelegenheit das sogen. Kellnerinnenelend mit
ihren Krokodilstränen begiessen. Wir wenigstens

haben von diesem Elend noch herzlich
wenig bemerkt, und dort, wo sich Auswüchse,
unhaltbare Zustände zeigten, konstatieren dürfen,

dass es sich meist um Ausnahmen
handelte, die nur die Regel bestätigen, auch die
Wirte fast ausnahmsweise gerne Hand boten,
Uebelstände zu beseitigen. Immerhin sei
zugegeben, dass auch der Kellnerinnenberuf
seine Schattenseiten aufweist, die manchmal
zur Kritik herausfordern und im Interesse der
dienstbaren Heben Beseitigung erfordern;
allein sie sind keineswegs so beträchtlich, dass
sie die scharfen Urteile zu rechtfertigen
vermöchten, mit denen man ihretwegen noch
sehr oft den Hotelier- und Wirtestand belegt.
Vernünftiger Kritik verschliessen übrigens
weder die Hoteliers noch die Wirte ihre
Ohren; nur muss sie sich an die Tatsachen
halten und nicht in Schmähungen und
Verdächtigungen ergehen, wie wir sie namentlich
von Seiten engherziger Abstinenten fortgesetzt
hören müssen.

*$ ^

Eine solche Untersuchung über die Lage
und Arbeitsverhältnisse der Kellnerinnen, die
in ihrer ruhigen Sachlichkeit recht vorteilhaft
von andern Erörterungen dieser Art absticht,
kam uns letzthin in Form einer stattlichen
Broschüre*) auf den Schreibtisch geflogen.
Kein Pharisäerwerk, das mit erhabener
Einseitigkeit Schuld und Fehl allein bei den Wirten

findet, sondern die Wurzel des Uebcls
dort sucht, wo sie in Wirklichkeit liegt: in
der Unzulänglichkeit der kantonalen
Wirtschaftsgesetze. Man kann dem Verfasser das
Zeugnis nicht verweigern, dass er mit grosser
Objektivität an die Bearbeitung seiner
Aufgabe herangetreten, und wenn er auch bei der
Zeichnung der Schattenseiten des
Kellnerinnenberufes mitunter ziemlich stark aufträgt,
so versöhnen die Ausführungen doch immer
wieder durch die warmgefühlten Töne, die der
Autor für das wirkliche, oft auch nur suppo-
nierle Leid der Serviertöchter findet. Das
Wort: Kellnerinnenelend spielt auch
in dieser Broschüre eine wichtige Rolle,
indessen mehr als Schlagwort und Staffage und
ohne den übrigen Inhalt nachhaltig zu
verliefen, der dadurch lediglich etwas mehr
Zugkraft erhält, als wenn die kräftigen Schlager
weggelassen worden wären. Uns vermag
allerdings auch die Schrift Buombergers nicht vom
Vorhandensein wirklichen Elendes zu
überzeugen, aber wir geben zu, dass der Verfasser
sich redlich bemüht, von seinem Standpunkt
aus das aufgeworfene Problem in durchaus
vornehmer Weise zu behandeln, wodurch das
Büchlein auch für den Hotelier und Wirt zu
einer lesenswerten, in mancher Hinsicht recht
interessanten Arbeit wird.

Der 'Hauptzweck der Abhandlung ist der,
zu zeigen, wie sehr die Kellnerin immer noch,
trotz der kantonalen Wirtschaftsgesetze, des
rechtlichen Schutzes entbehre, sofern geregelle
Arbeitszeit, das Ruhebedürfnis, die Freizeit
und die Lohnfrage in Betracht fallen. Es
braucht dabei auch niemand Wunder zu
nehmen, wenn Verfasser die Wirlschaftsverord-
nungen der Kantone durchaus als rückständig
erklärt und nur vom kommenden eidgenössischen

Gewerbegesetz Remedur erhofft, daher
die Arbeit denn auch ausdrücklich als Beitrag
zur Frage der Gewerbesetzgebung bezeichnet
wird. Das Büchlein ist demnach nicht
geschrieben worden, um etwa den Wirten in
ungebührlicher Weise am Zeuge zu flicken,
sondern es hat den sehr seriösen Hintergrund,
einer bisher durch die Gesetzgebung vielleicht

*) Kellnerinnenschutz und Kellncrinnenelend in
der Schweiz. Ein Bedra« zur Frage der Gewerbe-
gesetzgebung. von Dr. Ferdinand Buomheruer, in
Zürich. Preis 80 Cts.

etwas zu sehr vernachlässigten Arbeiterinnenkategorie

die ihr im modernen Wirlschafts-
slaat gebührende Beachtung mit all den dazu
gehörenden Rechten zu verschaffen. Dabei
wird die Hauptbelonung vor allem auf den

Kellnerinnenschutz gelegt, der in
den verschiedenen Wirtschaftsgesetzen bis
anbin ein wenig d In legere behandelt, wenn
nicht ganz übergangen wurde, wie z. B. in der
französischen Schweiz, wo die Gesetze, mit
Ausnahme von Neuenburg und Freiburg, die
Fürsorge für die Kellnerin überhaupt nicht
kennen. — Buomberger beschäftigt sich ferner

mit der Altersgrenze der Kellnerin, beklagt
es tief, dass in einzelnen Kantonen schon Mädchen

mit 16 Jahren — noch halbe Kinder —
zum Servieren von Wirlschaftsgästen
zugelassen werden und stellt die Forderung auf,
im schweizerischen Gewerbegesetz sei die
Altersgrenze für den Kellncrinnenberuf auf
das vollendete 20. Altersjahr anzusetzen, was
für die körperliche Entwicklung und Gesundheit

der beireffenden Töchter ohne Zweifel
nur vom Guten wäre.

Auch in hygienischer Hinsicht lässt nach
Buomberger die gesetzliche Fürsorge der Kantone

vieles zu wünschen übrig. Wohl gebe es

Kantone, die «bestimmte Vorschriften für die
Wirlschaftslokale erlassen hätten», aber, für
das bei der Kellnerin mit der Arbeitsleistung
oft festverbundene Attribut «Kost und Logis»
halte der Gesetzgeber bisher wenig Interesse,
sodass sich die Wirtschaftsgesetze selbst
fortschrittlicher Kantone darüber gänzlich
ausschweigen, während andere nur «gesunde
Schlafräume» und dergleichen Bestimmungen
kennen. Baselsladt und Luzern sind hier am
sozialfortscliritllichsten; sie verlangen die sa-
nilarische Kontrolle der Schlafräume des

Wirtscliaflspersonals, ohne welche eben
gesetzliche Bestimmungen tote Buchstaben bleiben.

Luzern besitzt auch allein eine Bestimmung

über die Kost, die «vom Wirte
verabreicht, gesund und ausreichend» sein soll. In
den meisten Kantonen jedoch sind die
hygienischen Vorschriften ungenügend, weshalb es

Aufgabe der schweizerischen Gesetzgebung
sein muss, liier einheitliche Bestimmungen zu
schaffen. Und zwar stellt der Verfasser der
Broschüre folgende Postulate auf, die schon
im baslerischen Gesetz Berücksichtigung fanden

und denen gewiss jeder Prinzipal, dem
das Wohl seines Personals am Herzen liegt,
wird zustimmen können:

«Die Schlafräume des nicht zur Familie
des Wirtes gehörenden Personals müssen so

eingerichtet werden, dass die Räumlichkeilen,
in denen weibliche Angestellte schlafen, nicht
in direkter Verbindung mit den für männliche
Personen bestimmten Schlafräumen stehen.

Der Wirt hat jedem seiner Angestellten ein
besonderes Bett zur Verfügung zu stellen und
für regelmässige Erneuerung der Bettwäsche
zu sorgen. ;

Ferner hat er für regelmässige Lüftung
und Reinigung der Schlafräume zu sorgen und
die Fussböden, Wände und Decken, so oft es

nötig ist, instand stellen zu lassen.

Das Gewerbeinspektorat bat die Scblaf-
räume des mit dem Wirt in häuslicher
Gemeinschaft lebenden Personals von Zeit zu
Zeit zu besichtigen.»

Was sodann die Beköstigung der Kellnerinnen

anbelangt, so führt der Autor aus,
Ursachen zur Klage bildeten weniger die Qualität

und Quantität der Speisen, als vielmehr
der Mangel einer richtigen Essenspause, da in
vielen Betrieben nur «so zwischen hinein»
gegessen werden müsse.

Ganz unhaltbar bezeichnet Dr. Buomberger
dagegen die Verhältnisse hinsichtlich der
Arbeitszeit der Kellnerinnen, und wenn man
vernimmt, dass diese vielerorts eine tägliche
Arbeitszeit von 16 und mehr Stunden zu
absolvieren haben, so wird man dieses Urleil kaum
unslichhaltig finden können. Die Arbeits- und
Freizeit des Personals bildet überhaupt und
von jeher das dunkelste Kapitel iin Hotel- und
Wirtschaftsbetrieb und es ist überaus schwer,
hier eine Lösung zu finden, die alle Teile
befriedigt. Man kann dem Verfasser auch
entgegenhalten, dass z. B. die Saisonslellen dem
Personal im Frühling und Herbst soviel freie
Zeit einräumen, dass es zwischcnhincin füglich

auf längere Urlaube verzichten kann.
Anders liegt die Sache dagegen in Jahresbetrieben;

da sollte den Kellnerinnen gesundheitshalber

(wenigstens in Stellen mit lästiindigcr.
Arbeitszeit) mindestens jede Woche ein ganzer

Freitag gegeben werden. Es wäre wohl
auch möglich, in Grossbetrieben mit vielleicht
einigen Dutzend Kellnerinnen durch Einführung

des Schichtenwechsels ein Arbeitslei-
lungssystem einzuführen, bei dem auf jede
Arbeitskraft ein wöchentlicher Ruhelag kommt,
ohne dadurch die Spesen des Wirtes auch nur
irgendwie zu erhöhen. Sagen wir z. B., acht
Kellnerinnen bilden eine Arbeitsgruppe mit
sieben verschiedenen Diensttouren, so könnte
eine Arbeitskraft der Reihe nach die andern
ablösen und hätte am achten Tage selbst frei.
Dadurch könnte die Leistungsfähigkeit und
Arbeitsfreude aller Bediensteten bedeutend
erhöht werden, denn wenn sie jede Woche einen
regelmässigen Freitag kriegen und somit ver-
nunftgemäss ausruhen können, so werden die
sieben beschäftigten Kellnerinnen mit Leichtigkeit

auch die Arbeit ihrer freien achten
Kollegin bewältigen. Man bat mit dem Schichtenwechsel

in andern Unternehmungen,
Bergwerken, Fabriken, öffentlichen Verwaltungen
und kaufmännischen Betrieben recht erfreuliche

Erfahrungen gemacht; warum sollte
ähnliches nicht auch in Grossbetrieben des

Wirtegewerbes möglich sein? Zumal die
Gesundheitsverhältnisse des Personals dabei nur
gewinnen können und damit auch der Vorteil

des Prinzipals gewahrt würde!
Dr. Bomberger unterzieht natürlich auch

das Trinkgeldunwesen einer scharfen Kritik
und es kehren in seiner Broschüre genau die
gleichen Argumente wieder, die gegen das
Trinkgeld seit jeher ins Treffen geführt werden,

ohne zu einer Lösung zu führen. Es ist
auch kaum zu erwarten, dass die neue Schrift
hier Aenderungen anbahnen wird, denn alle
Versuche zur Abschaffung des Trinkgeldes
sind, wie jedem Fachmann bekannt, bisher
noch immer am Widerstand ties Personals wie
der Clientele gescheitert. Dagegen begegnen
sich die Wünsche des Verfassers und diejenigen

der Holeliers, Wirte und ihrer Angestellten
wieder in dem Punkte des Plazierungswesens,

da Buomberger für das vollständige
Verbot der privaten Stellenvermittlung im
Wirtegewerbe eintritt. Ob das kommende
eidgenössische Gewerbegeselz dieses Verbot
aussprechen wird, ist allerdings noch fraglich,
aber es bleibt immerhin ein lockendes Ziel,
auch für die Arbeitgeber im Gastgewerbe.

Alles in allem präsentiert sich die Abhandlung

Dr. Buombergers als recht beachtenswerter

Beitrag zur Lösung des noch so viel
umstrittenen Kellnerinnen-Problems, sie
gewährt Einblicke in die gewiss nicht immer
beneidenswerte Lage des weiblichen
Servierpersonals sowohl, wie in den Geist der
kantonalen Wirtschaftsgeselze, die da und dort
dem modernen Forlschritt noch keine
Konzessionen gemacht haben. Selbstredend kann
der Fachmann die Thesen des Verfassers nicht
überall unterschreiben; da aber die Grosszahl
der Schweizer Hoteliers und Wirte ihrem
Personal ein menschenwürdiges Dasein wünscht,
so stehen wir gleichwohl nicht an, die Lektüre

des Büchleins allen jenen Arbeitgebern
zu empfehlen, die sich ein objektives Urleil
über die hervorstechendsten Klagegründe der
Kellnerinnen bilden wollen. Denn die Objektivität

verlangt, dass man sie «höre alle beide»!

»•
Den deutschen Kritikern.

Seil einigen Wochen bildet unser Blatt den
Gegenstand rührendster Aufmerksamkeit
seitens eines Teils der deutschen Fachpresse,
deren Schriftleitungen offenbar wegen eines
harmlosen Vorfalles fast aus dem Häuschen
gerieten und uns deshalb mit allerhand mehr
oder weniger liebenswürdigen Bemerkungen
beehren. Grund: wir haben uns erkühnt, hier
unterm 11. Dezember letzten Jahres den
Schweizer Hoteliers ein ganz Geringes von der
prekären ökonomischen Lage zu erzählen, in
die das einheimische Hotelpersonal zufolge
des Krieges geriet, und sie zu ersuchen, im
Bedarfsfalle vorzugsweise schweizerische
Arbeitskräfte einzustellen, ein Vorgehen, das den
geistigen Führern der deutschen Personalverbände

ganz und gar nicht in den Kram passt,
gebärden sich doch seither einige unter ihnen,
als ob sie von der Tarantel gestochen wären.

Zuerst reagierte die «Zeitung der Köche»
auf unsere Ausführungen, fand, unser Artikel
«gebe zu denken», Hess eine kleine Drohung
an die schweizerische Hotelerie vom Stapel,
und nun lässt auch noch die «Intern. Hotel-
Industrie», das Organ des Genfer Verbandes,
ihren Mitarbeiter Fritz Ebner, Sekretär der
Landesverwaltung Deutschlands, in der Sache

antreten, der zwar ganz ruhig und sachlich
debattiert, aus unserer Stellungnahme aber
doch eine Kampfansage gegen die ausländischen

Hotelangestellten herausliest, während
die Redaktion des Blattes uns in einer
Briefkastennotiz direkt chauvinistischer Tendenzen
beschuldigt.

Wir sind natürlich über die Aufmerksamkeiten

unserer deutschen Kollegen"
ausserordentlich erfreut, finden aber, es wäre nun
bald des Guten genug, da wir denn doch nicht
unter all den Liebenswürdigkeiten erstickt
werden möchten. Es ist gewiss eine schöne
Sache um die journalistische Arbeit; aber
wenn sie dazu missbraucht wird, Misstrauen
zu säen, falsche Behauptungen aufzustellen
und dem Gegner unedle Motive unterzuschieben,

so verliert sie in den Augen aller Reclil-
lichdenkenden unwillkürlich ihren Nimbus,
ihr Ansehen. Das ist aber der Fall, wenn man
uns chauvinistischer Anwandlungen bezichtigt,

die uns so lerne liegen, wie etwa die Insel
Capri dem Nordpol. Wir sind überhaupt
erstaunt, dass man aus unserer Stellungnahme
zugunsten 'der nationalen Arbeitskraft, die
selbst von der «I. H. I.» als natürlich
bezeichnet wird, eine Kriegserklärung an die
ausländischen Angestellten konstruieren will,
die wir doch stets gegen unmotivierte
Angriffe verteidigt haben, und wir sind noch
mehr erstaunt, dass man einer rein schweizerischen

Angelegenheit quasi ein internationales
Gepräge geben will, als ob wir Schweizer
zuerst nach links oder rechts zu blicken hätten,
ehe wir im eigenen Hause Ordnung schaffen
dürfen. So liegen die Dinge noch nicht, und
so wenig wir bei der Niederschrift des Artikels,
der in Deutschland ganz unnötiger- und
unbeabsichtigterweise Staub aufwirbelte, an eine»

Beeinträchtigung des fremden Personals dachten,

so wenig werden wir uns in der Auffassung

beirren lassen, es sei in jetziger Zeit erste
Bürgerpflicht, vor allem die eigenen Leute mit
Brot zu versorgen.

Ist es nicht auch merkwürdig, dass nur die
Führer der deutschen Personalverbände an

unserem Standpunkt Kritik üben, während
aus Frankreich oder Italien in Sachen kein
Misston laut, an dem Artikel kein Anstoss
genommen wurde, trotzdem er auch in französischer

Uebersetzung erschien? Und gibt es
nicht auch zu denken, dass allein die
deutschen Angestellten mit krampfhatter
Hartnäckigkeit hinter unserer Stellungnahme Motive

suchen, die keineswegs vorhanden? Sollte
da nicht die jetzt überall vorhandene Nervosität

ein allzu kleinlicher Berater gewesen sein?
— Wir geben zu: das deutsche Personal mag
einigen Grund zu Misslrauen und Besorgnis
haben. Ein kürzlich in Lausanne gegründetes
Organ, das die Bekämpfung des fremden
Hotelpersonals als Losung ausgibt und
vorzugsweise dem Genfer Verband auf die
Hühneraugen tritt, mag eine solch schwüle
Stimmung ausgelöst haben: aber wir verbitten
uns die Insinuation, mit diesem Hetzblatt
etwas gemein zu haben. Wir haben im Gegenteil

bereits die Erklärung abgegeben, dass wir
die chauvinistische Agitation in der Wesl-
schweiz. verurteilen, und lehnen demnach jede
Gemeinschaft mit dieser Bewegung ab, die
übrigens in Hotelierkreisen keineswegs ernst
genommen wird. Das Strohfeuer wird auch
bald genug verblassen, wenn wieder Friede
wird in Europa!

Im übrigen erseheint es eigentlich
überflüssig, zur Sache noch weiteres auszuführen.
Wir wissen stets, was wir schreiben und
bedürfen keiner nachträglichen Rechtfertigung:
auch sind wir nicht geneigt, unser Tun und
Lassen von der Zustimmung anderer abhängig
zu machen. Sachlich wäre nur noch
hervorzuheben, dass die deutschen Kritiker den Sinn
unseres so stark kommentierten Aufsatzes gar
nicht kapiert haben. Wir wollten einerseits —
und das ist die Hauptsache — der einheimischen

Arbeitskraft tunlichst zu ihrem Recht
verhelfen und damit anderseits die überbordenden

Wellen der chauvinistischen Hetze in
der Westschweiz ein wenig besänftigen, den
Klagen über stete Zurücksetzung im eigenen
Lande ihre Schärfe nehmen und so die ärgsten
Schreier und Agitatoren zum Schweigen bringen,

indem wir ihnen bewiesen, dass kein
stichhaltiger Grund vorhanden, ihre
Kampagne auf die Spitze zu treiben. Durch
solches Vorgehen glauben wir aber, nicht nur
dem einheimischen Personal einen Dienst
erwiesen, sondern auch für die Aufrechlerhaltung

guter Beziehungen zu den fremden
Personalverbänden gewirkt zu haben.

Dass wir uns indes für den absterbenden
Internationalismus ins Zeug legen, kann selbst
die «I. H. I.» nicht verlangen.

—>»

Verordnung vom 2. November 1915

betr. Stundung in der Hotelindustrie.

Das Bundesgericht hatte sich kürzlich mit
einem Prozessfall über das Slundungsvcrfah-
ren vor der Nachlassbehörde zu befassen, aus
dem wir nachstehend die bis jetzt veröffentlichten

Daten wiedergehen:
Der Rekurrent ist Eigentümer des

Gasthofes zum Stadthof in Zürich, worauf u. a.
Schuldbriefe zugunsten des Rekursgegners W.
im Betrage von 14,000, 15,000 und 78,000 Fr.
lasten. Die beiden ersten Forderungen sind
ganz fällig und von der letzten ein Betrag von
43,000 Fr. Der Rekurrent stellte nun beim
Obergerichl Zürich, gestützt auf die Verordnung

betr. Schutz der Hotelindustrie gegen
die Folgen des Krieges vom 2. November 1915,
das Gesuch, es sei ihm für die erwähnten
fälligen Kapilalriickzahlungen, sowie für «die
weiter bis 31. Dezember 1917 fällig werdenden
Kapitalien» Stundung zu gewähren. Er machte
gellend: Die Forderungen von 14,000 und
15,000 Fr. seien am 31. Dezember 1914, von
der Forderung von 78,000 Fr. ein Betrag von
3000 Fr. ebenfalls am 31. Dezember 1914 und
ein Betrag von 40,000 Fr. am 1. Juli 1915 fällig
geworden. Nach dem Inhalt des Schuldbriefes
von 78,000 Fr. hätte der Betrag von 40,000 Fr.
schon am 1. Juli 1913 abbezahlt werden sollen.

Der Rekursgegner beantragte in schriftlicher

Eingabe Abweisung des Gesuches. Er
bemerkte u. a., der Rekurrent hätte lange vor
dem Kriege den Kapitalbelrag von 40,000 Fr.
unterbringen können, da dieser schon am
1. Juli 1913 fällig gewesen und dann bis 1915

gestundet worden sei. Hierauf wies das
Obergerichl Zürich am 22. Dezember 1915 ohne
weiteres das Slundungsgesuch ab, weil die
Angabe des Rekursgegners, dass der Zeitpunkt
der Fälligkeit für die Abzahlung von 40,000 Fr.
nur durch Stundung his 1915 hinausgeschoben
worden sei, nach den Akten zutreffe; der
Rekurrent habe es also seiner eigenen Sorglosigkeit

zuzuschreiben, wenn seine Lage sich
durch den Krieg verschlimmert habe, da er es

versäumt habe, vor dem Krieg sich um die
Mittel für die Abzahlung der 40,000 Fr. zu
bemühen; lediglich diese Abzahlung aber
könne ihn in ernste Verlegenheit bringen. Diesen

Entscheid hat der Rekurrent rechtzeitig an
das Bundesgericht weilergezogen. Dieses weist
die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne
folgender Erwägungen an die Vorinstanz
zurück:

1. Nach Artikel 22 der Verordnung zum
Schutze der Holelinduslrie muss über streitige
Gesuche um Stundung im Sinne der Verordnung

eine mündliche Parteiverhandlung
staltfinden. Die Rechtsschriften der Parteien stellen

sich nur als Vorbereitung auf die eigentliche

Gerichtsverhandlung dar, die auch erst



angeordnet werden darf, nachdem über die
sämtlichen für den Entscheid massgebenden
Tatsachen von Amtes wegen eine Instruktion
stattgefunden hat. Der Slundungsimpetrant
hat also das Recht, über alle vom (ilüuhiger
seinem Gesuch entgegengesetzten Einwände
mündlich sich vernehmen zu lassen. Auch
muss er, wenn auch nicht nach dem Wortlaut,

so doch nach Sinn und (ieist der Art. 20

bis 22 der Verordnung berechtigt sein, sowohl
von der Vernehmlassung des Impetralen als

vom Resultat der Enlersiichung v o r der

ilauptvcrhundlung Einsicht zu nehmen. Dem
Rekurrenlen ist daher durch das von der Vor-
inslnnz eingeschlagene Verfahren das ihm von
der Verordnung gewährleistete rechtliche
Gehör verweigert worden, und es ist die Sache

an die Vorinslanz zurückzuweisen, damit sie

zunächst die in Art. 21 der Verordnung
vorgesehene Untersuchung und sodann eine
mündliche Verhandlung anordne.

2. Diese Untersuchung ist auch nicht etwa
deshalb überflüssig, weil die Unbegründetheit
des Slundungsgesuches aus den Anbringen des
Gesuchstellers selbst zum vorneherein sich
ergehen würde, wie die Vorinslanz anzunehmen

scheint. Demi wenn sie ausführt, dass
die Teilforderung von 10,000 Kr. — für die
nach ihrer Ansicht allein eine Zahlungsunmöglichkeil

vorliegt — schon vor 1914 fällig
gewesen und daher gemäss Art. 4 der Verordnung

von einer Stundung ohne weiteres
ausgeschlossen sei, so beruht dies auf einer
irrtümlichen Auslegung dieser Vorschrift. Wenn,
wie der Rekurrent behauptet, die im Jahre
1913 eingetretene Fälligkeit durch Parleiver-
abredung, unter Erhöhung des Zinsfusses von
4% auf 4'/a%, um zwei Jahre hinausgeschoben

worden ist, so handelte es sich dabei
nicht um eine einseitige, vom Gläubiger
erteilte Stundung, sondern um eine Prolongati

o n der Schuld, durch welche der
ursprünglich vorgesehene Fälligkeitstermin
annulliert und weiter hinausgeschoben wurde,
sodass der Rekurrent so wenig Anlass hatte,
für diese Summe v o r dem neuen Fälligkeitstermin

sich um die Mittel zur Abzahlung
umzusehen, wie wenn von Anfang an die Fälligkeit

auf das Jahr 1915 vereinbart worden
wäre. Daher liegt kein Grund vor, eine solche
Forderung auf Kapitalrückzahlung von der
Vergünstigung der Art. 1 und 4 der Verordnung

auszuschliessen.

5;: :••S3« J "
!*: Kleine Chronik. jgl" »52^^••2bb«i»Lugano. Familie Ed. Haubensack vom Grand

Ilolel und Kurhaus Brünig hat den Betrieh des in
erhöhter aussichtsreicher Lage befindlichen Hotels
und Pension Minerva in Lugano übernommen.

Lugaiio-Paradiso. Herr Reichmann sen. hat am
1. März das Ilolel Reichmann au Lac von seinem
Sohne, welcher im Geschäfte verbleibt, wieder auf
eigene Rechnung übernommen. Das Haus ist seit
15. März für die Saison geötfnel.

Zermatt. Der Betrieh der Societc d'IIolels im
Jahre 1915 ergab insgesamt nur einen Betriebsverlust

von rund 300 Fr. Dagegen ist der im
November 1915 fällig gewesene und noch nicht
bezahlte Zinscoupon des Obligationenanleihens hierin
nicht inbegriffen; für den im Mai fällig werdenden
Obligationenzinscoupon sind die nötigen Mittel zur
Einlösung ebenfalls nicht vorhanden.

Beschränkung der Wirtschaften. Der Regierungsrat
des Kantons Luzern hat nach Einvernahme

der Gemeinderäte sämtlicher Gemeinden des Kantons

beschlossen, es sei für die Zeitdauer von 1916
bis 1919 die Eröffnung neuer Wirtschaften
grundsätzlich zu verweigern, da die Zahl der bestehenden

Wirtschaften den lokalen Bedürfnissen-
genüge. Von dieser Verfügung sind alkoholfreie
Wirtschaften und solche Wirtschaftsbetriebe, die
in der Hauptsache dem Fremdenverkehr dienen,
ausgenommen.

Bern. In der Bilanz der A.-G. Ilolel National
per 31. Dezeinher 1915 stehen die Liegensehaften
mit 1.027,161 Fr., das Mobiliar mit 88,825 Fr., die
Debitoren mit 3000 Fr. in den Aktiven. Das Aktienkapital

stellt unverändert in den Passiven mit
200,000 Fr., die erste Hypothek mit 500,000 Fr.,
die zweite Hypothek mit 125.000 Fr., die dritte
Hypothek mit 175,000 Fr., die Banken mit 106,698
Franken, der Reservefonds mil 2700 Fr. Die Zinsen

für die Hypotheken erforderten 42.947 Fr.,
die Unkosten, Steuern und Abgaben 5886 Fr. Die
Pacht- und Mietzinse haben 55,150 Fr. abgetragen.

Wein und Obstwein. (Mitget.) Letzte Woche
tagten in Zürich die Delegierten der wichtigsten
Weinbau- und am Wein- und Obstweinhandel
interessierten schweizerischen Verbände, und zwar
des Schweiz. Obst- und Weinhauvereins, des
Weinbauernverbandes vom Zürichsee, des Schweizer.
Wei nli iin dl erverba Ildes. Schwei/er. WirteVereins.
Schweizer Hotelier-Vereins, und des Verbandes
Schweiz. Obslhandels- und Obstverwertungsfirmen.
Die Versammlung nahm zunächst Stellung zu der
bemühenden Talsache, dass Behörden einer wegen
Weinfälschung unter Anklage stehenden Firma
gestattet haben, ihre Kunstweine durch Ausfuhr nach
Belgien zu verwerten. Das Vorkommnis stellt
einerseits eine Gesetzesverletzung dar und ist
anderseits geeignet, den Ruf der Schweizer Weine
schwer zu schädigen. Es wurde daher beschlossen,
gegen den für eine richtige Ausführung des Kunsl-
weingesetzes im vorliegenden Fall in erster Linie
verantwortlichen thurgauischen Kantonschemiker
bei den zuständigen Behörden eine Beschwerde
einzureichen. Ferner gelangten eine Reihe von
Vergehen gegen das Kunstweingeselz zur Sprache,
deren administrative oder gerichtliche Erledigung
in den letzten Jahren nicht befriedigt hat, und es
wurden Massnahmen zur Abhilfe beraten. Die in-
teressierten Verbände erachten es in der
gegenwärtigen unruhigen Zeit nicht für möglich und
angebracht. eine gründliche Revision einiger mangel-
hatter Gesetzesbestimmungen über den Verkehr
mit \\ ein und Obstwein in die Wege zu leiten. Es
wurde aber beschlossen, die Bundes- und Kantons-
behorden ni einer Eingabe darauf aufmerksam zumachen, dass. wenn der oslschweizerische Weinhau

erhalten bleiben soll, es unbedingt notwendig
ist. dass die Lebensniittelpolizeiorgane. soweit die
Interessen der Konsumenten nicht geschädigt werden,

bei der Ausübung der Kontrolle die Interessen
von Produktion und Handel besser zu wahren sich
bemühen. Ferner soll ,1er Lehensmittelpolizei eine
hau tigere und strengere Kontrolle des Verkehrs

mit Obstwein anempfohlen werden, was gerade
gegenwärtig, wo der inländische Obstwein berufen
ist, vielerorts das aus ausländischen RohstofTen
hergestellte Bier zu ersetzen, von besonderer
Wichtigkeil wäre.•«•••(••m______ ___ __ _____ __ _ _*
Jaaa«! |«• | "*!||i i

Aus andern Vereinen. :gj;B
Verkehrsverein Zürich. Statt des gewöhnlichen

ausführlicheren Jahresberichtes veröffentlicht dieser

für die Stadt Zürich wichtige Verband ganz
knappe Begleitworle zu seiner Rechnung. Diese
selbst schliesst bei 45,262 Fr. 33 Rp. Ausgaben mit
einem «Defizit® von 11 Fr. 48 Rp. ab. Haupteinnahmen

sind die verschiedenen Beiträge (von der
Stadt Zürich z. B. 15,000 Fr. plus 3000 Fr. Extra-
beilrag für Konzerte), Hauptausgaben die
Propagandatätigkeit, Bureaumiete und Saläre. Der kurze
Bericht konstatiert, dass der Krieg erfreulicherweise

auf den Mitgliederbestand und damit auf
die seiner Kasse zufliessenden Jahresbeiträge nur
einen geringen Einfluss auszuüben vermochte.
Zwar ist die Zahl der Mitglieder um rund 100 auf
1596 zurückgegangen. Dieser Rückgang ist
jedoch nicht auf vermehrte Austritte zurückzuführen,

sondern auf die Tatsache, dass zur Gewinnung

neuer Mitglieder infolge des Krieges nicht
die gleiche Werbearbeit entfaltet werden konnte,
wie in normalen Jahren. Die eingegangenen
Jahresbeiträge überschreiten mit rund 43,000 Fr. das
Budget um 2000 Fr. und bleiben um 4000 Fr.
hinler den Beiträgen eines normalen Jahres
zurück. Verminderte, Beiträge. sind namentlich vpn
den Hotels geleistet worden; wenn auch einzelne
Hotels in Zürich befriedigend besetzt sind, so leidet
doch der Grossteil derselben schwer unter der
heutigen Krise. — Der Fremdenverkehr ist nalur-
gemäss stark gesunken. In den Hotels und
Pensionen der Stadt Zürich wurden im Jahre 1915
nur 152,128 Fremde registriert, von denen mehr
als die Hälfte Schweizer waren. Gegenüber dem
Jahre 1914, das bis zum Kriegsausbruch Anfang
August die normale Frequenz aufwies, bedeutet
das einen Rückgang von 50,000 Personen und
einen solchen von 120,000 Personen gegenüber
einem normalen Jahr. Vergleicht man die
Frequenz der Monate September, Oktober, November
und Dezember 1915 mit derjenigen der gleichen
Monate des Jahres 1914, die auch in die Kriegszeit

fallen, so ergibt sich für das Jahr 1915 durchwegs

eine Zunahme, und zwar für den Monat
September 5000, für den Oktober 3000 und für die
Monate November und Dezember je 2000
Personen. Zugunsten des Jahres 1915 fällt ferner in
Betracht, dass die Aufenthaltsdauer der Fremden
gegenüber früher eine viel längere geworden ist,
weil viele fremde Familien für die ganze Dauer
des Krieges, vielleicht mit kleinen Unterbrüchen,
in den Hotels und Pensionen der Stadt Aufenthalt
genommen oder sich sonst eingemietet haben.
Diese Familien haben Handel und Gewerbe
lohnenden Verdienst gebracht und den grossen Ausfall,

den das Ausbleiben des Fremdenstromes zur
Folge halte, etwas gemildert. — Den Verkehrsfragen,

sowohl denjenigen lokaler Natur als auch
den Fahrplanfragen, wurde alle Aufmerksamkeit
geschenkt, wenn auch unter den gegenwärtigen
Umständen nicht viel zu erreichen war. Sobald
es die Zeitumstände erlauben, werden die alten
Bestrebungen, die sich vornehmlich auf die
Verbesserung der beiden, in Zürich sich kreuzenden
internationalen Eisenbahnlinien richten, wieder
aufgenommen werden. An öffentlichen Veranstaltungen

wurden die Sonntags- und Mittwochkonzerte
in gewohnter Weise durchgeführt, letztere

zum grösslen Teile unter Mitwirkung von
Gesangvereinen. — Die Auskunfterteilung durch das
offizielle Verkehrsbureau hat im Jahre 1915 trotz des
Krieges wieder eine Steigerung erfahren. Die Zahl
der mündlich erleilten Auskünfte ist von 20,773 im
Jahre 1914 auf 23,372 gestiegen. Viel geringer
sind dagegen die schriftlichen Anfragen, die im
Jahre 1915 von 5000 auf 2500 zurückgegangen
sind, während die telephonischen Anfragen von
1500 auf 2000 gestiegen sind. Eine ungewöhnlich
grosse Zunahme zeigt die Frequenz des Lesezimmers;

sie ist von 7000 auf 12,000 Personen gestiegen.

Die Auskunfterteilung ist seit dem
Kriegsausbruch vielfach anders, umständlicher und
zeitraubender geworden, da die unsichern Verkehrs-
zustände im Auslande fortgesetzt neue Erkundigungen

notwendig machen. Als neue Arbeit ist
die Besorgung des Sekretariates, besonders des
Tryptiqueverkelirs, der Sektion Zürich des
Automobilklub der Schweiz, hinzugekommen.
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Die Tcrritet-Glion-Bahn hat im verflossenen
Monat 5,088 (1915 : 3,942) Personen befördert.
Die Transporleinnahmen betrugen Fr. 3,034.38
(1915: Fr. 2,128.81).

Die Glion - Rochers de Naye - Bahn beförderte
im Monat Februar 1916 5,194 (1915: 1,633) Personen.
Total der Transporteinnahmen Fr. 7,643.13 (1915:
Fr. 3,141.03).

Schweiz. Telephon- u. Tclegraphcnvcrwaltung.
Wie die Schweiz. Telephon- und Telegraphen
Verwaltung in ihrem soeben erschienenen Geschäftsbericht

feststellt, haben die kriegerischen Ereignisse

auch im abgelaufenen Jahre den Telephon-
und Telegraphenverkehr nicht so sehr in
Mitleidenschaft gezogen, wie zu erwarten stand. Der
internationale Telegrammverkehr weist auch im
vergangenen Jahre wesentlich höhere Ziffern auf
als zu normalen Zeiten; auch der inländische inter-
urbane Telephonverkehr verzeichnet trotz der
teilweisen Erhöhung der interurbanen Gesprächsgebühren

eine beträchtliche Zunahme gegenüber
dem Vorjahre. Die bei der parlamentarischen
Beratung ausgesprochenen Befürchtungen, die Ge-
biihrenerhöhung werde einen starken Rückgang
des Gesprächverkehrs bewirken, sind somit nicht
eingetroffen. Die Zahl der Telephon-Abonnemente
betrug Ende 1915 79,709 gegen 82,549 auf Ende
1914. An Abonnementsgebühren wurden 6,675,727
Franken eingenommen, 1,412,537 Fr. mehr als im
I orjahre. eine Folge der Gebührenerhöhung zu
Anfang des Jahres 1915.

Schweizer. Bundesbahnen. Nach dem Bericht
der Generaldirektion der Bundesbahnen über die
Geschäftsführung im dritten Ouartal 1915 betragen
die Betriebseinnahmen in den drei Monaten Juni
bis September 42,260,000 Fr. Die Einnahmen von
Januar bis Ende September betragen 126,087,666
Franken. Die Nelto-Betriebsausgaben belaufen sich
in diesem Zeitraum auf 89,458,467 Fr. gegen Fr.
98,751.921 im gleichen Zeiträume des Jahres 1914.

Die Generaldirektion der Bundesbahnen beantragt

dem 1 erwaltungsrat die Genehmigung eines
Vertrages zwischen den Bundesbahnen und dem
Kanton Genf betr. den Bau einer Brücke über die
Rhone zwischen dem Plateau von Aire und St-
Georges (Butinbriicke). An die Kosten der 270 m
langen Brücke von insgesamt 3.800.000 Fr. leisten
die Bundesbahnen einen Beitrag von 1.500,000 Fr.
Die Brücke wird erstellt für eine doppelspurige
Eisenbahnlinie und eine Strasse von 20 Meter
Breite. — In der Frage über die Eleklrifikalion

der Strecke Erstfeld-Bellinzona betont die
Generaldirektion, dass die Entscheidung über die Systemsfrage

nunmehr fallen müsse, nachdem die
Inangriffnahme der Arbeiten für die beiden
Kraftwerke Amsteg und Ritom unmittelbar bevorsteht,
dass das für die Zugförderung auf der Strecke
Erstfeld-Bellinzona gewählte System auch bei der
Elektrifizierung der Strecken Luzern-Erstfeld und
Bellinzona-Chiasso der Gotthardbahn Anwendung
finden sollte. Es handelt sich also um einen
Entscheid von grundlegender Natur. — An Versuche
zur Ermittlung des zu wählenden Systems ist
nicht zu denken. Versuche mit dem Einphasen-
und Dreiphasensystem kommen nicht in Frage,
weil Erfahrungen bereits vorliegen, ein Versuch
mit dem Gleichstromsystem aber könnte keineswegs

genügend raschen und so massgebenden Auf-
schluss über die Anwendbarkeit dieses Systems
geben, wie der in Amerika in allerjüngster Zeit
teilweise bereits eröffnete Bahnbetrieb dieses Systems.
— Die vom Verwaltungsrat am 25. November 1913
genehmigte Vorlage über die Einführung der
elektrischen Zugförderung auf der Strecke Erstfeld-
Bellinzona stützte sich auf ein auf Grund des
Einphasensystems ausgearbeitetes Projekt, wobei von
Anfang an auf die Vermeidung gewisser
Schwierigkeiten, mit denen man am Lötschberg zu kämpfen

hatte, Bedacht genommen war. Dieser Vorbehalt

war damals angezeigt, denn der für die
Entscheidung der Bundesbahnen wichtige Erfolg des
nach dem Einphasensystem eingerichteten
elektrischen Bahnbetriebes am Lötschberg war damals
noch nicht eingetreten. Die Generaldirektion hat
dem Vorbehalte nachkommend der Systemfrage
ihre Aufmerksamkeit geschenkt. In Betracht kommen

bekanntlich das Drehstromsystem, das Ein-
"phasensystem ' und das Gleichstromsystem'. Das

erstgenannte ist infolge der Unmöglichkeit einer
befriedigenden Regulierung der Geschwindigkeit
ungeeignet. Das Einphasensystem hat sich am
Lötschberg in einer Weise bewährt, dass es heute
ohne Vorbehalt zur Annahme empfohlen werden
kann. Erfahrungen auf nordamerikanischen, nach
dem gleichen System eingerichteten elektrischen
Betrieben sind geeignet, die Richtigkeit dieser
Erklärung zu bestätigen; denn sie haben Lösungen
aller zugförderungstechnischen Aufgaben geliefert,
wie sie auf dem Netze der Bundesbahnen
vorkommen werden, Lokalverkehr mit Motorwagenzügen

und schwerer Rangierdienst eingeschlossen.
Es besteht kein elektrischer Bahnbetrieb, der sich
zugleich hinsichtlich Vielgestaltigkeit des
Fahrdienstes, Zahl der Lokomotiven, Länge der
elektrisch betriebenen Geleise und Umfang der
Fahrleistungen an die Seite desjenigen der New-York—
New-Haven and Hartford-Bahn stellen liesse. Dieser

Betrieb ist zugleich der erste, der sich wegen
seines Systems als beliebig ausdehnbar und allen
Diensten anpassungsfähig erwiesen hat, der sogar
die Benützung einer nach einem andern System
ausgerüsteten Gemeinschaftsstrecke zulässl. Man
kann die vom Einphasensystem erwartete
Anpassungsfähigkeit, im besonderen auch die Elastizität

im Fahrdienst, als genugsam erwiesen
ansehen. Das Einphasensystem liegt in ausreichendem

Masse fertig vor, soviel Raum für
Vervollkommnung es auch innerhalb des Rahmens lässt,
der durch die dasselbe kennzeichnenden Normen
gegeben ist. Der Schatz an Erfahrungen mit

diesem System ist nicht nur schon recht reich,
sondern auch unter den Konstruktionsfirmen sehr
verbreitet, weil fast alle an bedeutenden Ausführungen

beteiligt gewesen sind. Die augenfälligsten
und eindruckvollsten Störungen am Lötschberg
sind ganz vorwiegend auf die erschwerenden
Umstände zurückzuführen, unter denen der elektrische
Betrieb dieser Bahn geschaffen werden musste. —
Das Gleichstromsystem ist in einer Entwicklung
begriffen, die mit Aufmerksamkeit zu verfolgen ist.
Die Anwendung dieses Systems auf Motorwagen-
belrieb begegnet keinen nennenswerten Bedenken.
Bei der Beurteilung der Anwendbarkeil desselben
auf die Gotthardlinie ist man aber bis jetzt auf
eine einzige Bahn angewiesen. Eine Erfahrungsgrundlage,

welche die sofortige Anwendung .gestat¬
ten würde, liegt nicht vor. Zu Versuchen mit
Probelokomotiven wäre in ganz Europa keine
Gelegenheit vorhanden, und doch wären solche
Versuche bei der Wahl des Gleichstromsystems mit
hoher Spannung ganz besonders nötig, weil die für
uns in Betracht kommenden Fabriken noch gar
keine Gelegenheit hatten, als Vorlagen brauchbare
Lokomotiven zu bauen. Stünde das Einphasensystem

nicht zur Verfügung, so könnte sich ein
Versuch mit dem Gleichstromsystem in vorsichtiger
Ausführung auf einer nicht zu langen Strecke
empfehlen. Damit inüsste aber die Elektrifizierung
am Gotthard bis auf weiteres aufgegeben werden.
In interessanten Ausführungen wird dargetan, dass

'die Einheit der Energieformen und Periodenzahl,
wie sie mit dem Gleichstromsyslem verbunden
wäre, im Interesse der Erzeugung elektrischer
Energie in der ganzen Schweiz liegen würde. Für
die vorgesehene Elektrifizierung der Linie Erstfeld-
Bellinzona kommt dieser Umstand aher nicht in
Betracht, da die Werke von vorneherein für die
unmittelbare Erzeugung von Einphasenwcchsel-
strom eingerichtet werden können. Sie werden so
gebaut, dass sie den Bedürfnissen der zu elektrifi-

izierenden Strecken genügen; der allmählige Ausbau

wird Schritt halten mit der Verwirklichung
des Eleklrifizäerungsprogramms und es wird kaum

(dazu kommen, dass elektrische Kraft in
erheblichem Umfange an Dritte abgegeben, also
umgeformt werden muss. Sollten bei der allmähligen
Erstellung weiterer Bahnkraftwerke die Verhältnisse

wesentlich anders liegen, so würde nichts im
Wege stehen, im Bedarfsfalle das Werk ganz oder
teilweise für die Erzeugung von Dreiphasenstrom
einzurichten. Da die Entwicklung auf diesem
Gebiet nicht vorausgesehen werden kann, erscheint
es richtiger, in diesen Fragen die Entscheidung
von Fall zu Fall vorzusehen.••»•a5j:a i
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Bern. Laut Mitteilung des offiziellen Verkehrsbureaus

Bern verzeichnen die stadtbernischen
Gasthöfe im Monat Februar 1916: 8823 registrierte
Personen (1915: 6400) und 31,503 Logiernächte
(1915: 22,249). Von den Reisenden entfallen auf
die Schweiz 6397, auf Deutschland 527, Frankreich

508, Oesterreich 239, Russland 121, England
151, Amerika 72. auf andere Länder 808.
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Ei-Ersatzmittel. Infolge des Eiermangels suchte
die Nahrungsmittelindustrie nach einem Ersatz
dieses wichtigen Nahrungsmittels. Für das Eidotter
ist allerdings ein hilliger und zugleich vollwertiger
Ersatz bisher nicht gefunden worden, wohl aber
hat das Eiweiss zahlreiche Nachahmungen gefunden.

An seine Stelle traten nämlich Präparate aus
Pflanzen- und Milcheiweiss, letzteres allerdings
infolge der herrschenden Milchnot ebenfalls nur in
geringen Quantitäten, und für das Pflanzeneiweiss
kommt das für die Brotbereilung fast voll
aufgebrauchte Weizenmehl, das einen guten Ersatz bieten

könnte, auch nur in geringen Mengen in Be¬

tracht. Verwendet werden Samen von Hanf, Mais,
Sonnenblume, Paranuss etc. Als Bindemittel wird
meist das gelbe Maismehl benutzt, seltener
Kartoffel-, Tapioka-, Sojabohnenmehl. Natriumkarbonat

dient als Lockerungsmiltel, da auch das Hüh-
nereiweiss, besonders in geschlagenem Zustande,
lockernde Eigenschaften besitzt. Um das Eidotter
vorzutäuschen wird dem Produkt noch ein gelber
Teerfarbstoff zugesetzt. Um einem «Ei-Ersatz»
möglichst nahe zu kommen, geben einzelne
Fabriken ihren Produkten noch Nährsalz in Gestalt
von Natrium- oder Kalziumphosphat und Kochsalz
bei, oder sie machen einen Zusatz von getrocknetem

Hühnereiweiss bezw. Eigelb. E. Gerber hat in
der ehem. Unlersucliungsanslalt Leipzig nicht
weniger als 41 solcher neuer Präparate untersucht,
wovon 18 ganz eifrei sind, 23 etwas Eigehalt
aufweisen. Diese Ei-Ersatzfmlver besitzen durch ihren
Gehalt an Eiweißsloffen sowie Stärkemehl einen,
wenn auch geringen, so doch positiven Nährwert.
Dagegen ist der wertvollste Bestandteil des Eies,
das Lecithin bezw. die Lecithinphosphorsäure, in
diesen Ei-Ersatzpulvern zum grössten Teile in so
geringen Mengen vorhanden, dass man von einem
vollwertigen Ersatz des Eies nicht sprechen kann;
doch kann nicht geleugnet werden, dass bei der
heutigen Lage des Eiermarktes diese Ersatzmittel
doch gewisse Vorteile bieten. -r.

Kriegskochkunst in Hotels und Restaurants.
Es ist, so schreibt die Zeitschrift «Küche und
Keller» in Hamburg, wohl anzunehmen, dass
die Einschränkungen, die dem Wirlsgewerbe
besonders in Deutschland für die Dauer des Krieges
in der Betriebsführung auferlegt wurden, ihren
Höhepunkt erreicht haben. In zahlreichen Artikeln
und Plaudereien hat die Fach- und Tagespresse zu
diesen Verordnungen teils in belehrender Form,'
teils durch Heranziehen von Vergleichen Stellung
genommen. Unterdessen haben die Praktiker,
besonders die Köche, sich an die schwierige
Aufgabe gemacht, die Kochkunst in neue Bahnen zu
leiten, beziehungsweise das Gasthauspublikum aufs
neue als Gäste zu gewinnen und zu halten. Genau
genommen hat eine Verschiebung zugunsten
derjenigen Gerichte stattgefunden, die bisher eine
untergeordnete Rolle in unseren Wirtshausküchen
spielten. Es waren die Gemüse und Mehlspeisen.
Diese sind heute in den Vordergrund getreten
infolge der Einrichtung der fleischlosen Tage. Im
nördlichen Deutschland wird man diese Wandlung
mehr empfunden haben, als im südlichen Teile,
dort haben die Mehlspeisen, einschliesslich der
Süßspeisen, von jeher grössere Bedeutung als im
Norden gehabt. Die Schwierigkeiten lagen
hauptsächlich darin, herauszufinden, wie dem grossen
Verkehrspublikum der Gasthäuser die mehr
vegetabilische oder bratenlose Kost in so guter
Ausführung vorgesetzt werden sollte, dass der Umsatz
möglichst wenig zurückging. Für die zahlreichen
Gäste, die sich Gänseleber, Trüffeln, Steinbutt in
Champagner usw. leisten können, waren freilich
besondere Anstrengungen nicht nötig. In diesen
Fällen konnte der Küchenmeister in gewohnter
Weise seine Dispositionen treffen. Dass der
Kochkünstler auf diesem Gebiete seine wertvollsten
Kräfte entfallet hat, möchte ich bezweifeln. — Viel
wichtiger ist, wie die grossen Speisehäuser ihr
zahlreiches Verkehrspublikum durch diese Zeit der
Knappheit hindurchbringen, sich dieses als Gäste
erhalten und mit den nötigen, auf Sparsamkeit
begründeten Neuerungen derart vertraut machen,
dass die neuen Ernährungsmethoden auch nach
dem Kriege teilweise beibehalten werden können.
Rückkehr zur Einfachheil! Das ist die Forderung
unserer Zeit. Um diesem Ziele näher zu kommen,
haben der Wirtestand im allgemeinen und die
Köche im besonderen ihre Aufgabe erfasst. Es hat
sich gezeigt, dass die Kochkunst das Feld ihrer
Tätigkeit nicht nur in sogenannten ersten Häusern
vorbereitet findet, sondern dass zur Zeit die Kunst
darin liegt, unter Ausschaltung der bekannten
kostspieligen Delikatessen, wie Austern, Kaviar
usw., einige Abwechslung und neuartig zusammengestellte

Gerichte für die Speisekarte zu schaffen.
Wenn auch die wohlhabenden Gäste ihre bisherigen

Gewohnheilen nach Möglichkeit beibehalten
sollen, so können unsere offenen und heimlichen
Gegner sich hieraus kein Urteil über die Leistungsfähigkeit

und wirtschaftliche Kraft des deutschen
Wirtsgewerbes bilden. Der Wohlstand eines Volkes

soll nach der Lehenshaltung der Massen
bewertet werden. In diesem Sinne haben sich die
Vertreter des Wirtsgewerbes als wahre
Kulturpioniere gezeigt. Tatsächlich ist ja infolge der
beschränkten Zufuhren und der erlassenen Gesetze
eine gewisse Einheitlichkeit in der Führung der
Küchenbetriebe erzielt worden. Mit Ausnahme der
weiter oben genannten Feinkost hat die Speisekarte

in den vornehmen Häusern fast das gleiche
Gesicht wie im bürgerlichen Betriebe. Es ist dem
Küchenmeister des kleinen Hotels ebenso Gelegenheit

geboten, seine Kunst im besten Lichte zu
zeigen, wie dem Koch mit «internationaler Vergangenheit».

Heute zeigt sich augenfällig, dass es eine
Kunst ist, mit bescheidenen Mitteln Hervorragendes

zu leisten. Diese Tatsache wird ohne Zweifel
eine Scheidung der Arbeitskräfte herbeiführen,
insofern es sich nämlich um solche Kräfte handelt,
die wirklich Neues zu schaffen vermögen, selbst
unter weniger günstigen Umständen, und denen,
die sich nur auf gebahnten Wegen vorwärts
drängen, ohne die Spur eines eigenen Willens oder
Könnens zu hinterlassen. — Vielleicht ist die Kochkunst

durch die politischen Erlebnisse der letzten
Jahre und die Wandlungen, die sich innerhalb der
berufsmässigen Ausübung vollzogen haben, auch
dem Bürger mehr geworden als Mittel zum Zweck.
Wenn dies der Fall wäre, so hätten die Vertreter
des Wirtsgewerbes für die Wohlfahrt des Volkes
während des Krieges einen unschätzbaren Dienst
geleistet. Wie vorteilhaft in Deutschland die
Gesetze gegen Fett- und Fleischverbrauch gewirkt
haben, geht z. B. auch aus den Tageszeitungen hervor,

die sich jetzt fast durchwegs auch wirtschaftlichen
Fragen widmen, was vor noch zwei Jahren

nur ausnahmsweise geschah. Freilich sind da auch
sehr kühne Kombinationen zu finden, die die
Feuerprobe der Praxis kaum bestehen würden.
Der Kochkünstler arbeilet jetzt mehr denn je im
Stillen, während des Kochens unausgesetzt
probierend und verbessernd. Oft erkennt er erst kleine
Mängel, wenn das Gericht schon fertig ist; die
Arbeit wird dann bei der nächsten Wiederholung
vollkommen.

IVICE f HOTEL SUISSEs ouvert toute l'annöe

An unsere verehrl. Abonnenten.
Um Verspätungen und Beschwerden Ober

unrichtige Zustellung des Blattes zu vermeiden,
ersuchen wir unsere verehrlichen Abonnenten,
Adressenänderungen bis spätestens Freitag
Mittag zur Kenntnis der Expedition zu bringen.
Später einlaufende Aenderungen können für die
nächste Nummer nicht mehr berücksichtigt werden.



Den Mitgliedern.,
des Schweizer Hotelier-Vereins

empfehlen wir uns im Hinblick auf die bevorstehende
Saison zur Vermittlung ihrer gesamten Änzeigenaufträge
an alle in- u. ausländischen Blätter zu den mit dem S.H.V.
vertraglich festgelegten vorteilhaften Bedingungen.
Einwandfreie Beratung. / Billigste Kostenberechnung.
Zuverlässige Bedienung. / Lieferung von Entwürfen.

Annoncen-Expedition RudolfMosse
00 _

Rudolf Mossc-Haus ZURICH Limmatquai 34

Alleinige Konzessionärin für den in- und ausländischen Propagandadienst des Schweizer Hotelier-Vereins.

MONTREUX
A remettre presentement

L'HÖtel de Londres
situe entre la gare et le debarcadere. 40 chambres.
S'adresser: London House, Montreux. (i5i) Mg.

Confiserie-u. Biscuiltabrih ] [1155

empfiehlt Hotels, Restaurants u. Buffets nicpi TITQ
ihr grosses Assortiment in den feinsten Dlöv/Ul 1 ö
Spezialität „HOTELMISCHUNG"

Probebüchsen ä 4 Kilos, per Kilo Fr. 3.—. (37)

Feinster Kunst-Tafelhonig

Schweizerin, 38 Jahre alt, kinderlose Witwe, deutsch
und franz. sprechend, im Zimmer- wie im Saalservice sowie
in allen Näharbeiten gut bewandert, sucht passendes
Engagement in ein grösseres Hotel als (133)

Etagengouvernante
oder sonstigen Vertrauensposten. Gute Behandlung
Hauptbedingung. Zeugnisse und Photo zu Diensten. Eintritt nach
Uebereinkunft. Gefl. Offerten unter Chiffre Z.K. 1110 an die
Annoncen-Expedition Rudolf Mosso, Zürich, Limmatquai 34.

NEUCHATEL

PERRIER
SAINT-BLAISE
HORSCONCOURS
MEMBREDUJURY

BERNE 1914.
(329)

BOWiER

FRERESj

SWISS CHAMPAGNE

La plus
ANCIENNE MAISON SUISSE

Fotidee tn Uli. 1 Neuchatel

EXPOSITION DE BERNE 1914

MEDAILLE D'OR

ivec felicitations du Jury

Kommentar
zur bundesrätlichen

Hotelerie-
Verordnung.
Von Bundesricliter Dr. Jäger.
Broschiert Fr. 3.20, gebunden

Fr. 4.—. Zu beziehen
in jeder Buchhandlung oder
direkt durch den Verlag
Orell FUssli in Zürich.

Feinste Zucker - Kaffee - Essenz.
Fr 2. per kg. (Büchsen v 5, 10-25 kg.)
Postfach 3046 Kreuzlingen.

KaffeeKoch
(Allein-Koch)

in feines Kaffee nach
Stuttgart gesucht.
Ausführliche Angebote mit
Zeugnissen und
Gehaltsansprüchen unter Chiffre
S. B. 9035 an Rudolf

| Mosse, Stuttgart. (148)

ifttfere
bereljrfeti £efer

fint» gebeten, Die .Jnferenfen
unfereEf Sfaffeö gu herütf«
fidjtigen uni) fid) bei Sin»

fragen unb 3effe((ungen
ffefti auf hie

0^t»cijcr öofcl^cbue
* 3u begießen. *

lAvendrei
de grö ä grö le

mobilier
B complci
El partie en acajou, partie S
g en ohene, de 30 chambres [I
llj ä ooucher, provenant de |f
Eil la transformation de l'Hö- Ei
in tel Moderne, h Bulle. S'adr. E
Irl ä M. Reiehlen Alfred, |fs|

(146) |
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MAISON FONDUE EN 1826

1914

avec Facilitations

du Juri

(6)

MAULER *CIE
au Prieurö St-Pierre

MOTIERS-TRAVERS

Schweizerische Aktien-Gesellschaft

Bamberger, Leroi & Co., Zürich

Fabrik sanitärer Wasserleitungsartikel

Badewannen, W, C., Waschtische, Urinais,

Bidets etc.; Spezial-Modelle für Hotels.

(1S6)

Internationales Institut' 0 00 »g> 0 filedas
otetbudunaswewn

in Düsseldorf'
Dauer des öfudiums: -4- öemesier.

jTeuau/nahmr der studierenden:TTütteMpriL.
l/luch Frauen sindzum. <Studium berechtigt.

Üoriesungs Verzeichnis^e durch das Stadt, öchulamt.

Wer [fllUOPS-otei

in Hotels, Pensionen oder Kuranstalten besorgt,
inseriert mit Erfolg P.i.l DaHIIA Offizielles Organ
in der in Basel er- V%ft|ß|aKßl|llß des Sohweizer

scheinenden Hotelier-Vereins

Bureau Helvetia, Zürich
Schwingerstr. 7. Tel. 2270

(Inhaber Friedrich Schenke)
empfiehlt und sucht stets tüchtiges
Hotel- und Restaurationspersonal

jeder Branche. (45)

Erfahrener, tüchtiger

Ksrarzt
sucht Engagement für die
Sommermonate. — Offerten
unter Chiffre Z. G. 438 an
Rud. Mosse, St. Gallen. (153)

Hütel-SRestaurant-

Buchführungfi<3
CsS

Amerikanisches System Frisch.
Lehre amerikanische Buchführung
nach meinem bewährten System durch
Unterrichtsbriefe. Hunderte ron
Anerkennungsschreiben. Garantiere für
den Erfolg. Verlangen Sie Gratis-
prOBpekt. Prima Beftrenzen. Bichte
auch selbst in Hotels und Bestau-
rants Buchführung ein. Ordne
vernachlässigte Bücher. Gehe anoh nach
auswärts.
Alle Geschäftsbücher für

Hotels auf Lager.
H. Frisch, Zürich I

Bücherexperte (134)

Prima
luftgetrocknete

stets vorrätig bei

Th.DomenigA.-G.
Chur. (U2)

Hotel meuble
ä Inner Haute Bavoie, 1000 m.

IUUCI, altitude, saison d'dtd.
Grand confort. Lac, pgehe et sports.

Chalet 16 pieces
ä vendre on a louer, Suisse, IfOO m.
altitude pour pension ou nombreuse
famille. Occasion. S'adr. Bonzon,
notalre h Nyon (Lac de Genöve). (125)

Fräulein
Bpraohenkundig, mit den
Bureauarbeiten vertraut, in der
Küche und im Haus durchaus
erfahren, gut präsentierend,

sucht flertranEnsstElle.

Zeugnisse über mehrjährige
Tätigkeit und Ia. Referenzen
zu Diensten. Offerten unter
Chiffre Z. G. 372 an Rudolf
Mosse, St. Gallen. (134)

Einheirat.
Schweizer, Anfang 30, präaen-

table Erscheinung-, mit guten
Umgangsformen, 8 Jahre Ausland,
französisch und englisch sprechend, im
Hotelfach durchaus bewandert, mit
eigenem kleinem Geschäft in Kan-
tonshanptstadt, sucht Bekanntschaft
mit seriöser, sympathischer Tochter,
20—25 Jahre, mit ähnlichen
Eigenschaften und einigem Vermögen.
Offerten möglichst mit Bild und
Angabe der Verhältnisse unter Chiffre
B. B. 5272 befördert die Annoncen-
Exped. Rudolf Mosse, Basel.
Anonymes zwecklos. B1.5272cpt.

Zu vermieten
eventuell zu verkaufen,
unter günstigen Bedingungen,

besteingerichtetes

Hotel
mit allem modernen Komfort,

40 Betten, in Kurort
der Zentralschweiz. (Winter-

und Sommersport).
Offerten unter C1317 Lz
an die Schweizerische
Annoncen-Expedition
Haazenstein AVogler,
Luxem. (152)

Altbekanntes, gutgehendes

(150)Hotel=
Restaurant
in Zürich kann von tüchtigen, kapitalkräftigen
Wirtsleuten zu günstigen Bedingungen
übernommen werden. Seriösen Reflektanten wird
weitere Auskunft erteilt unter Ch. Z. 0. 1189
durch Rudolf Mosse, Zürich, Limmatquai 34.

Von nrnsstur Wichtiokß't für das gesamte Hotelgewerbe ist das Holzkon-
— servierungs-u. Imprägnierungsmittel „Kulba".

„Kulba"
tötet alle Schwammarten des Holzes, insbesondere den echten
Hausschwamm; schützt vor Feuersgefahr; ist färb- und
geruchlos ; ist billiger als alle anderen ähnlichen Mittel. —
„Kulba" ist unerlässlich für Hotels mit vielem Holzbau, mit eigenen
Gärtnereien, Kellereien, Kühl- und Aufbewahrungsräumen. „Kulba"
ist durch Tausende von Gutachten aus den einschlagenden Industriezweigen

empfohlen. — Alleinvertretung für die Schweiz u. das Ausland

C. F. Nacke, Locarno (Kant. Tessin).
Man verlange Gutachten. (35)

WEINHANDLUNG
LENDI & Co., St. Gallen u. Chur

liefern die besten (451)

Veltliner Flaschenweine, Tiroler Spezial, St. Magdalena,

Malanser Eigenbau, Maienfelder, Churer Beerli.

Landesausstellung in Bern 1914; Für BUndner Rheinweine

Goldene Medaille. =^=^=
Hotel-Direktion gesucht.
Deutschschweizer, 33 Jahre alt, seit 6 Jahren Besitzer

eines erstklassigen Riviera-Hotels, früher Direktor-Chef de

reception erster Häuser, durchaus fach- und sprachenkundig,
dem eine ebenfalls tüchtige Ehefrau zur Seite steht, wünscht
Engagement für die Sommersaison. Beste Referenzen. Gell.
Offerten unter Chiffre Z. C. 1278 an die Annoncen-Expedition

Rudolf Mosse, Zürich, Limmatquai 34. (164)

Schweizer Hotelier
30 Jahre alt, der vier Hauptsprachen in Wort und Schrift
mächtig, mit prima Zeugnissen aus ersten Häusern, der schon
führende Stellen inne hatte, im organisieren von Wintersport
auf das beste vertraut ist,

sucht Direktion
in nur besseres Hotel, wenn möglich Sportplatz mit Winter-
und Sommerbetrieb. Suchender würde sich event, beteiligen.
Gefl. Offerten unter Chiffre Z. A. 1276 an die Annoncen-
Expedition Rudolf Mosse, Zürich, Limmatquai 34. (165)

r \Zu kaufen gesucht
grössere und kleinere Posten kuranter

Bordeauxu/einE
die noch in Fässern liegen. Offerten mit
Preisangabe sub Chitfre B. R. Z840 an
die flnnoncen-Exp. Rudnlf Masse, Basel.

Bl. 2840a.



Zu/zües Blatt. BASEL, den 18. März 191B N° 12. BALE, le 18 Mars 1916 zuxizmz feuille.

REVUE SUISSE DES HOTB.S

«•••amii •«: :

: 1 Nouvelles de la Soci6t6. j |
(••ai*'iaal"a,>>aMalliaa>aia>caiiaRaill>ll"a>al>>ll<la,<lN>aa*

Extrait du proces-verbal
des

deliberations du Comite
(lc la

Söance du 4 Mars 1916, 2 h. apres-midi,
au («rand Hotel et Helvödere ä Davos-Platz.

Sonl presents:
M1' le Dr O. Töndurg, president,

» L. Gredig, vice-president,
» E. Bezzola, suppleant,
» A. Brenn, »

.» Ch. Elsener, »

» E. Stigeler, secretaire.

Deliberations:
1° Le proces-verbal de la derniere seance

est adopte.
2° Action de seeours.
Mr. le president Dr Töndurg rapporte qu'il

n'est parvenu jusqu'ä present que quelques
rares reponses a la circulaire adressee au Con-
seil de surveillance et aux Societes locales
relalivenienl ä Taction de seeours et ä la fixa-
liou des prix. Apres lecture de ces reponses
il est decide d'attendre Celles qui sont encore
en perspective et de les grouper ensuite sous
forme de rapport ä remettre au Conseil de
surveillance et ä l'Assemblee generale.

11 est egalemcnl decide de faire elaborer
eil vue de Tavenir un avis en droit sur la
epieslion d'un reglemenl i'utur, sous forme de
loi, de la clause de neccssite dans l'industrie
höleliere. Le credit pour ce travail est vote.
L'aifaire sera soumise en son temps aussi au
(ionseil de surveillance el a l'Assemblee
generale.

3° Impot de guerrc.
Ensuite de differentes questions ä lui

adressees, le Comite constate que, a teneur des
eclaircissements publies par le Döpartement
federal des finances sur l'arrele federal et l'or-
donnance du Conseil föderal concernant l'impöt

de guerre, le mobilier d'hötel doit, pour
autant qu'il n'est pas compris daus l'estima-
lion de Tiinnieuble, etre övalue ä sa valcur-
emploi, ou si celte valeur ne peul pas etre
delerniinee, ä sa valeur declaree aux
assurances. Mais comme dans la regle la valeur
declaree aux assurances est beaueoup plus
ölevöc que la valeur-emploi, il est dans Tinlöret
de chaque hotelier d'ölablir la valeur-emploi
de son mobilier en tenant compte de la valeur
actuelle resultant de la comptabilite et de la
valeur venale. En general, le mode de taxation

,en usage jusqu'ici pourrait etre
determinant aussi pour la perception de l'impöt de
güerre. Les provisions de marchandises pour-
ronl etre estimees au prix d'aehat. Le Comite
reconimande aux Societaires de proceder de
cetle maniere pour Testimation de leurs mo-
biliers et de faire leurs declarations fiscales
en consequence des qu'ils auront regu le for-
mulaire olTiciel. Le droit d'opposition contre
Tobligalion de payer l'impöt ou contre le
chitl're de la taxation olTicielle est garanti.

4" Plainte en non-observation des prix du
Guide des hfltels.

Une plainte deposee par un Societaire
contre 1111 hütet >le premier rang pour 11011-

ohservnlion de ses prix minima de pension
indiquös dans le Guide des hotels est renvoyee
au Conseil d'honneur pour enquete et aver-
lisseiiient evenluel.

Une autre denunciation, mais anonyme
celle-la, visant Thötel pröcilö et quelques
au Ires encore du meine endroit ne sera,
all'aire de principe, l'ohjet d'aucune suite, le
Comite ne pouvant retenir que les reclamations

signöes par leurs auteurs.
5° Presse.
La requete d'une niaison suisse d'ödition

demandant ä notre Societe de venir en aide
ä son journal illuströ en prenant a eile une
partie de l'afiaire, notamment la partie redac-
tionnelle .est remove pour examen et liquidation

ä la Commission de propagande.
(1° Seniaine suisse.
Le president, Mr. le Dr Töndurg, prösente

un rapport soniniaire sur une reunion tenue
reeeninient sous les auspices de la Nouvelle
Socictc hchn'tinue au sujet de Torganisation
dune seniaine dito - Seniaine suisse» pendant
laquelle devront etre employes de preference
des produits nationaux. Des que les preparations

necessaires par le Comite constitue se-

ront terminees la dite Societe s'adressera aux
cercles interesses pour obtenir leur collaboration.

Ce sera alors affaire du Comite d'exa-
miner s'il sera possible 11 l'industrie höleliere
de prendre part 11 ce projet patriotique.

7° Subvention pour frais de proces.
Un Societaire avait demande une subvention

pour les frais d'un proces ä engager a

Tötranger aux fins d'obtenir une indemnite en
suite de maladie infectieuse apportee dahs son'
liöteT. Le Comite dööidö de 'rtö' päs' ehtrer en *

matiere ä ce sujet, d'abord pour eviter de

creer un precedent, ensuite parce qu'un juge-
ment rendu au dehors sur cette question n'au-
rait pour la Societe qu'une valeur miniine.

8° Hospitalisation de prisonniers de guerre.
Le president, Mr. le Dr Töndurg, rapporte

sur les pourparlers eclianges avec le represen-
tant du medecin en cbef de l'armee suisse au
sujet de l'internement de prisonniers de guerre
malades ou Wesses ainsi que sur la seance
tenue le 26 janvier dernier i\ Ölten par le
Comite d'internement elu par l'autorite militaire.
Un rapport sur les deliberations dans cette
affaire a ete publie dpns le Journal de la
Societe. II depend des Etats belligerants que
l'internement prenne ou ne prenne pas une
plus grande extension.. Il_n'a öte amene jus-
qu'ä present en Suisse qu'uri tres petit nombre
de prisonniers de guerre invalides. Iis ont ete
repartis entre les diverses regions du pays.

9° Legislation sur les arts et metiers.
La Societe suisse des Arts et Metiers

(Schweizer Gewerbeverein) a adresse ä notre
Comite son nouveau projet pour la future
legislation suisse en matiere d'industrie,
metiers et commerce. Le Comite decide, pour
autant qu'il n'en a pas ete tenu compte dans
ce nouveau projet, de maintenir ses demandes
en modifications dejä formulees anterieure-
ment.

10° Union des Societös suisses de Döve-
Ioppement.

Le Vorort de l'Union des Societes suisses
de Developpement soumet au Comite les

öpreuves de deux nouvelles brochures:

a) Indicateur des maisons de sante et des Sa¬

natoriums de la Suisse,

b) Indicateur des sources minerales et des sta¬
tions thermales ainsi que des stations sani-
taires climateriques de la Suisse.

Quelques renseignements complementaires
juges necessaires sont introduits dans le texte
pour impression definitive.

11° Droits d'auteurs.
Sur la proposition du president il est

decide de faire proceder a un avis en droit tou-
chant les obligations contractuelles presentes
des Societaires vis-ä-vis de la Societe des
Auleurs, Compositeures et Editeurs de musique.

12° Communications et divers. •

L'Ecole höteliere de l'Union Helvetia ä
Lucerne transmet son arrete de compte relatif
ä l'annee derniere. Le Comite decide d'inscrire
aussi pour l'annee courante, dans le budget
de la Societe, une subvention du meine chifTrc
qu'anterieurement. >

II est pris connaissance d'un öchange de
correspondance avec une Societe höteliere1
locale dans une affaire de construction d'un
nouvel hötel. Une demande tendant ä ce que
la Societe Suisse des Hoteliers se charge des1
frais d'avocat pouvant resulter de ce proces
est repoussee a cause des consequences finan-
cieres que cette immixtion pourrait entrainer.

Le Comite repousse egalement la proposi- '

lion d'un Societaire tendant ii ce que le
Comite intervienne aupres d'une autorile, en
quete d'aehat d'un immeuble, pour obtenir de'
cette autorite qu'elle donne la preference ä un
hötel. Le. Comite estime qu'il n'appartient pas'
a la Societe centrale de s'occuper de questions
de ce genre.

La Seance est levee ä 6 heures et demie.
Le -President: Dr O. Töndury.
Le Secretaire: E. Stigeler.

L'Ordonnance de sursis en faveur des hotels,'

I. L'ölaboration de I'ordonnance.
§§. Le 3 aoiit 1914, aussitöt la guerre

declaree, TAssemhlee föderale donna au Conseil

föderal pleins pouvoirs pour prendre les
mesures propres ä assurer la securite du pays
et le maintien de sa neutralite. Deux jours
plus tard le Conseil föderal s'en prevalut pour
ordonner la suspension generale des pour-
suites jusqu'au 31 aoöt sur tonte Tötcndue du
territoire de la Confederation. Ce moratoire
general fut prolonge jusqu'a fin septemhre.

Neanmoins, pendant celte periode dejä, le
Conseil föderal se vit oblige de prendre une
mesure tout ä fait speciale en faveur des loca-
taires. Voilä de quoi il s'agit.

En vertu du Code des obligations le bail-
leur peut assigner au preneur en retard pour
le paiement d'un terme ecliu un delai de
trente jours si le bail est d'un semestre ou
plus, et un delai de six jours si le bail est de
moindre duree, en lui signifiant qu'ä defaul
de paiement le contrat sera resilie ä

1'expiration du delai. Cet avis comminatoire doit
etre enonce sur le commandement de payer.
Apres l'expiration du delai precite le bailleur
peut requerir l'expulsion du preneur de
l'autorite competente. Le 26 aoüt le Conseil föderal

autorisa l'autorite canlonale competente
en matiere d'expulsion des locataires ä pro-
longer le delai prevu ä l'article 265 du Code
des obligations sur la demande du preneur,
tenant compte des circonstances de chaque
cas particulier et moyennant que la situation
precaire de ce dernier juslifiät cette prolongation.

Nous avons mentionne cet arrete pour
montrer que l'autorite föderale n'a pas tenu
compte des circonstances particulieres en
faveur de l'industrie höteliere 'seulement.

Une prolongation du moratoire general au-
delä du mois de seplembre eüt atteint pro-
fondement toute la vie economique du pays.
D'autre part la situation ne permettait pas
encore de revenir ä l'application stricte de la
loi. Le Comite de la Societe Suisse des Hoteliers

le comprit et s'adressa au Conseil föderal
pour obtenir l'ötablissement de mesures
speciales en faveur de l'industrie höteliere si

gravement atteinte. Cette autorite crut cepen-
dant ne pouvoir dohner suite ä cette demande.
On ne prevoyait pas ä cette epoque que la
guerre durerait si longtemps et l'on estimait
que l'industrie höteliere püt profiter largement
de I'ordonnance du Conseil föderal du 28 sep-
tembre 1914 qui apporta plusieurs modifications

ä la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite, modifications dont devaient jouir
les döbiteurs que les övenements de la guerre
avaient mis sans leur faute et momentane-
ment hors d'etat de desintöresser integrale-
ment leurs creanciers.

Parmi ces mesures il faut citer en premier
lieu le sursis que ces personnes pouvaient de-
mander pour toutes les poursuites pendant la
duree de six mois au plus. Ce delai a ete
prolonge ä deux reprises et le sursis est encore
en vigueur aujourd'hui. Nous ne reviendrons
pas sur les conditions de ce sursis dont il a
dejä ete question dans ce journal.

L'espoir de ceux qui avaient cru pouvoir
compter sur l'avenement de la paix pour le
printemps 1915 au plus tard fut degu. La
situation des hoteliers ne faisait qu'empirer.
Dans ces conditions le Comite de notre
organisation se vit dans la necessite d'adresser
une requete au Conseil föderal pour lui ex-
poser la situation particuliere de l'industrie
höteliere et indiquer quelques mesures qu'il
estimait propres ä y remedier pour autant que
cela etait possible.

Cette requete toucha les points suivants:

1° Elle demanda au Conseil föderal une
interpretation de l'art. 805 du Code civil suisse.
Cette disposition prevoit que le mobilier
d'liötel est presume comme accessoire ä l'im-
meuble s'il est designe expressement comme
tel dans l'acte d'affectation. Or il s'agissail de
savoir si ce mobilier d'hötel tombe sous le
gage immobilier avec 1'immeuble dans tous les
cas ou seulement dans les cas 011 il en avail ete
fait mention specialement. La derniere solution

aurait permis ä beaueoup d'höleliers d'obtenir

un supplement de credit en engageanl
leur mobilier. D'apres les termes de la loi, il
semble que cette solution soit exaete. C'est
aussi le point de vue que Mr. le Dr Winkler,
ancien juge föderal, a developpe ici avec beaueoup

de competence et de clartö.

2° La requete posait la question s'il n'ötait
pas utile d'introduire le «warrant hotelier», tel
qu'il existe en France. Cette mesure devait
permettre d'affecter en gage le mobilier d'hötel
sans le retirer de la garde du döbiteur et sans
grever en meme temps d'aucune fagon la
propriete fonciere.

En dernier lieu la requete soumettait au
Conseil föderal la question de savoir s'il n'y
avait pas lieu d'edicter en faveur de l'hötelle-
rie suisse des prescriptions concernant un delai

ä accorder pour le paiement partiel ou total
des interets hypothecates et des loyers, ou
eventuellement une dispense de paiement,
ainsi que le renvoi des amortisations. Pour
ces interets la requete prevoyait qu'un tiers,
par exemple, aurait ötö payö ä I'echeancc el

le reste une ou deux annees apres la
conclusion de la paix. Le Comite desirait en outre-
que Ton etudiät la question de savoir si une
partie de ces interets ou du fernläge ne devrait
pas etre abandonnee completement.

Avant que le Departement federal de
Justice et Police ne put donner sa reponse
ä cette requete, la Societe oberlandaise de
Developpement adressa une requete an Comite
de notre organisation avec priere de la com-
muniquer au Conseil de-surveillance.

Cette requete developpe d'abord que les
conditions hypothecates de la contree ne
permeltent pas d'avoir recours pour l'obten-
fion de nouveaux credits en faveur des hoteliers

ä une organisation de credit semblable
ä celle qui put rendre des services appre-
ciables au canton des Grisons. Car tandis que
dans ce dernier canton les hotels ne sont
greves d.'hypotheques en general que jusqu'au
50 % de leur estimation, dans TOberland ber-
nois la limite superieure est presque toujours
atteinte, si eile n'est pas surpassee. Les cercles
interessös dans les industries vivant du tou-
risme s'etaient adresses au gouvernement
cantonal pour obtenir la proclamation d'un moratoire

en faveur des contrees les plus atteintes
par la crise. Le gouvernement refusa d'aller
aussi loin, mais il intervint aupres des banques
et les engagea d'user des plus grands egards
vis-ä-vis des debiteurs serieux.

Comme on prevoyait la prolongation du
sursis general prevu par I'ordonnance du
28 septembre pour une nouvelle periode,' la
Societe oberlandaise de Developpement
demanda l'adjonction ä l'article 12 de cette
ordonnance d'un alinea prevoyant un sursis
special et s'etendant ä toutes les poursuites en
faveur du debiteur dont l'industrie est depen-
dante du tourisme jusqu'au delai de six mois
apres la fin de la saison d'etrangers qui suivra
la conclusion de la paix. D'autre part, cette
Societe demandait l'examen de la question de
savoir si la procedure prevue dans I'ordonnance

pour l'obtention du sursis ne devait pas
etre simplifiee.

La requete prevoyait en outre que par une
ordonnance il fut donne la faculte au debiteur

arriere avec le paiement de ses interets
hypotliöcaires echus de demander ä l'autorite
de concordat que ces interets fussent joints
au capital pour un ou deux ans.

Afin de mettre en discussion les mesures
propres ä alleger la situation precaire de
l'industrie höleliere, le Comite de notre Societe
avait invite des membres de l'Assemblee föderale

representant les contrees 011 le tourisme
est le plus developpe ä prendre part ä une
conference qui se reunit au Palais fedöral le
13 avril 1915. Y prirent part quatre membres
du Conseil des Etats et vingt-et-un membres
du Conseil National. Nous sommes persuade
que cette conference servit beaueoup pour
poser clairement les conditions dans lesquelles
Taction auxiliaire devait avoir lieu.

V

Comme M. Hausef qui etait alors notre
president le fit voir des l'abord, il ne s'agissait
pas de sauver ä l'aide des mesures proteclrices
des etablissements dejä condamnes avant la
guerre et pour lesquels les temps anormaiix
dans lesquels nous vivons n'avaient fait que
precipiter la debacle. Mais on voulait venir
en aide ä ceux qui, apres la conclusion de la
paix, pourront remonter le courant.' Au cours
de cetle conference on parla pour la premiere
fois, officiellement du moins, d'une limitation
des nouvelles constructions hötelieres. Les
participants purent se rendre comple aussi
clairement que les mesures preconisöes par
quelques-uns et consistanl ä demander de
l'aide aux cantons et aux communes ainsi
qu'aux banques cantonales n'etaient pas
süffisantes et que l'infervention de l'autorite föderale

etait necessaire si Ton voulait faire quel-
que chose d'utile. Aussi la conference decida-
t-elle de nommer une delegation qui devait
s'approcher du Conseil federal et eile chargea
Tun des participants de preparer un memoire
sur la question.

Le Conseil federal avait soumis les questions

toucliees dans la requete de notre Societe
ä MM. les professeurs Huber et Guhl pour lui
donner un preavis. Dans sa reponse. le
Departement de Justice et Police ecarta d'em-
blöe les demandes qui avaient trait ä l'inler-
pretation autlientique de Tart. 805 du Code
civil suisse et ä l'institution du «warrant hotelier».

Pour justifier son refus quant ä la
derniere mesure il se basa sur le fait que les deux
projets du Code civil avaient connu l'institution

de Thypotheque mobiliere sans mise en
gage des objets hypotheques specialement
pour le mobilier d'hötel. Mais l'Assemblee
föderale l'a eliminee de la loi sauf pour le
betail et le cas de l'article 805 ou les acces-



soires sont frappes par Fhypotheque avec
la chose principale. Le legislaleur estima que
le besoin de cette institution faisait defaut
chez nous. En consequence, le Conseil federal
crut ne pouvoir donner suite ä cette demande.
Les deux objels dont il avail ete question dans
la requele de la Societe oberlandaise de Deve-
loppement, requete que le Conseil de surveillance

de notre Societe avail souinis ä son lour
au Conseil federal, ne purent pas davantage
etre pris en consideration.

Reslait la question du sursis ii accorder
pour les interets et les amortisations
hypothecaires ainsi que pour le paiement du
fernläge. Pour le moment 1'aulorile crut ne pouvoir

aller plus loin dans les mcsures en faveur
des debiteurs sans löser les interets legitimes
des creanciers. Comme unique mesurc auxi-
liaire, eile prevoyait les organisations de credit
dont il a dejä ete question et auxquelles les
cantons et les banques cantonales devaient
s'interesser.

Pour terminer, le Departement de Justice
et Police donne cependanl l'assurance qu'il ne
considerera pas Fafl'aire comme terminee,
mais qu'il cberchera au conlraire une solution
tenant compte des exigences speciales de l'in-
dustrie et ne nuisant pas aux interets legitimes
des creanciers. 11 invite le Comile a poursuivre
de son cote la solution de la question et ä lui
communiquer celle qu'il trouve preferable.

Le Comite de notre Societe, loin de se lais-
ser rebuler par son premier echec, se mit de

nouveau ä la tächc. Elle ne pouvait plus porter

que sur un sursis des interets hypothe-
caircs et des amortisations de capitaux. Le
22 mai dejä une nouvelle requete fut presentee
au Departement federal de Justice et Police.

Dans cette requele le Comite expliqun
d'abord pour quelles raisons la creation d'or-
ganisations de credit preconisees par 1'autorile

federate dans sa reponse ä la premiere requele
ne pouvait trouver son application dans la

plupart des cantons. Nous les avons dejä
eitees plus haut.

La requete circonscrit alors d'une maniere
Ires heureuse le role que la mesure de sursis
demandee doit remplir. Le sursis doit s'e-
lendre ä tous les interets hypothecates et ä

toutes les amortissements de capitaux echus
ou venant ä echoir pendant la duree de la

guerre et dans les six mois qui suivront la
conclusion de la paix. Une telle mesure est

justifiee par le fait que l'industrie liöteliere,
plus qu'aucune autre, a besoin de capitaux
etrangers et du credit hypothecate. La seule
condition dans ce sens doit etre que ces
interets et capitaux soient garantis par une
hypotheque qui greve l'immeuble ou que le
titre de gage ait ete donne en nantissement
par son proprietaire. En outre, il faut etendre
cette mesure aux prets garantis par une
hypotheque ou une cedule hypothecate en faveur
d'un etablissement d'emission, prevus par
1'article 875 du Code civil suisse. Dans ce cas,
il faudra soumetlre aussi au sursis les interets
et les amortissements auxquels ont droit les
obligationnaires.

Le sursis devra durer jusqu'ä l'expiration
du delai d'une annee apres la conclusion de
la paix. Jusqu'ä ce moment aucune poursuite
pour le paiement des interets hypothecates
et des amortisations ne sera possible. A par-
lir de ce moment les sommes soumises ail
sursis seront payables en quote-parts annuelles
comprenant chacune la moitie d'un inleret ou
d'une amortisation.

Quant aux personnes devant jouir du sursis

la requete ne vent pas limiler ce droit aux
seuls proprietaires d'hötel, mais l'elendre aussi
ä tous les proprietaires d'etablissemenls dependant

integralement ou en parlie du lourismc.

Le sursis ne doit £videmment pas etre
accorde les yeux fermes, sans conditions. II
etait dans l'interet de toute l'industrie de bien
exprimer cette pensee que Faction auxiliaire
que l'on demandait pour ceux que la guerre
avait mis dans l'impossibilite de payer leurs
interets hypothecaires et leurs amortissements
ne devait pas invoquer la meme cause pour
la mauvaise position financiere de leur
etablissement. Nous venons d'exprimer la
premiere condition: Impossibility de satisfaire
les exigences des creanciers hypothecaires
sans qu'il y ait dans ce fait une faute du debi-
teur et que cette impossibility decoule unique-
ment de la guerre, qu'elle en soit une
consequence directe.

De l'avis du Comite cela ne suffit cepen-
dant pas. Pour etre fonde le sursis ne doit
pas leser le creancier hors de proportion en
favorisant le debiteur outre mesure. C'esl une
autre condition que le Comite voulait voir
prise en consideration. De cette maniere, il
estimait avoir fait son possible pour rendre
un sursis possible au debiteur serieux sans
niettre en danger les interets du creancier. Et
il 1'a certainement fait. Grace ä cette moderation

sans doute le projet fut pris en consideration

et servit de base ä certaines dispositions
de l'ordonnance du 2 novembre 15)15 que nous
etudierons plus loin.

La requete demande que ce soil 1'autorile
competente en matiere de concordat que l'on
charge d'accorder ou de refuser le sursis. Elle
insiste aussi sur le fait que le creancier doit
etre invite ä prendre part a la seance et qu'il
ait ainsi l'occasion de se prononcer sur la
question.

Elle prevoit que les interets soumis au sursis

portent ä nouveau interet ä 5 %, tandis
que les amortisations doivent produire
l'interet convenu. D'autre part les interets soumis

au sursis serout garantis par le gage pendant
une annee ä partir du moment de leur
eclieance.

Ainsi comprise la mesure auxiliaire preco-
nisee ne protegeait pas seulement le debiteur,
mais aussi le creancier, pour le moins eelui
dont Fhypotheque n'occupait pas le premier
rang. Car, grace au sursis l'on devait preserver
d'une liquidation forcee, oil dans la plupart
des cas le prix de vente aurait ete bien in-
ferieur ii la valeur de l'immeuble et il la
somme des hypotheques qui le grevaient, de
nombreux hotels capables de prosperer apres
le retour de temps normaux.

La requete toucliait encore une autre question,

destinee, eile, a conlribuer dans une
mesure tres large ii l'assainissement de l'industrie
liöteliere: nous entendons parier de la limita-
lion des constructions bölelieres en soumel-
tant les hotels ä la clause de necessity etablic
ii 1'article 31, litt, c, de la constitution föderale
pour les auberges. L'idee de l'introduire pom-
la duree de l'ordonnance de sursis avait etc
lancee par les represenlants de notre Societe
pendant les debals avec les autorites föderales.
Et le Comite put se föliciter de ce que le
Departement de Justice et Police l'etudiait
dans ce but.

Telle esl l'histoire des efforts soulcnus par
noire Comile pour arriver ii line mesure
legislative tenant compte des parlicularites propres
de l'industrie liöteliere et des besoins qui s'y
sont fails sentir. Nous croyons qu'il a valu
la peine de faire passer ces faits rapidement
sous les yeux des lecteurs. D'autre part leur
connaissance permellra de bien saisir
certaines dispositions de l'ordonnance du 2
novembre 1915, si imporlanle pour l'hölellerie
dans les temps actuels qu'il faudra la trailer
d'une maniere un peu approfondie dans
certains articles du moins. (A suivre.)

A pprenli cuisinier, jeune homme de bonne faraille, seiieux
M et act if, est demande. Envoyer offres avec references et photo
k l'Hötel des Alpes ä Bcx-Ies Bains. 13?8

pätissier, der die Partie gründlich kennt, ökonomischer Ar-
l belter, in Hotel der französ. Schweiz gesucht. Jahresstelle;
Eintritt sofort. Offerten mit GehaltsanBprüchen, Altersangabe,
Zeugniskopien und P.*oto erbeten. Chiffre 1386

Qerviertöchter, mehrere, gesucht für erstkl. Kurhaus-Kon-
O ditorei. Jahresstellung. Eintritt MitteüMai. Nur erstklassige
Angebote werden berücksichtigt. Offerten mit Zeugnisabschriften
Bild und Gehaltsansprüchen erbeten. Chiffre 1383
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narman (Aufänger) sucht .Stelle, würde auch den Vestibüle»
D service mit übernehmen! Oberkellnerstelle nicht
ausgeschlossen. Eintritt nac^ Wunsch. Chiffre 568
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ptagengouvernante, tüchtige, energischo Porson, sprachen-
LL kundig, mit guten Zeugnissen, sucht baldmöglichst Stellung.
Offerten unter S. F. 381 an Haasenstein & Vogter, A. G.t Hamburg. 207

nfiffetdame. tüchtig, sprachenkundig, selbständig, gesuchtD für grössere Hahnhofrestauration. Eintritt baldigst. Jahresstelle.

Nur bestempfohleue Vertrauenspersonen wollen sich melden
unter Chiffre B. 0. 2778 an die Aun.-Exp. Rudolf Mosse, Basel. 394

Qüffetdame. Gatempfohlene! selbständige Tochter, der vierD Hauptsprachen mächtig, sucht Stelle an Buffet oder Bar.
Chiffre 575

Oouvernante d'6tage» tüchtig im Fach, mit erstklassigen
13 Referenzen des In- u. Auslandes, sowie der 4 Hauptsprachen
mächtig, wünscht passendes Engagement. Jahresstelle bevorzugt.

Chiffre 577

I Ing&re» selbständig uud erfahren, mit guten Zoognisson,L. sucht Stelle. Chiffre 560

phef de cuisine, tüchtiger, gesneht per sofort in Passanten-
Kj hotel. Gründliche Kenntnisse des ßestaurattonsbetriebes,
Reinlichkeit und Sparsamkeit Hauptbedingungen. Offerten mit
Photo erbeten. Chiffre 1390

/^kberkellner» Schweizer, 33 Jahre, militärfrei, mit gutenU Sprachkenntnissen, sueht Si eilung. Gute Zeugnisse. Offerten
unter Ohiffre 2002 an Höfel du Nord, Rue du Rhone, Genövo. 611

ig! Bureau & Reception, jgj
Oberkellner" Chef de Restaurant. Schweizer, 32 Jahre,U der 4 Hauptsprachen mächtig, mit beBten Zeugnissen und
Empfehlungen, sucht passende Saison- od. Jahresstelle. Ch. 582

Ohe? de cuisine, tüchtiger, sparsamer, gesucht für erstkl.
W Hotel-Pension (60 Betten) in Höhenkurort Graubündtns.
Eintritt 1. April. Lohn nach Uebereinkunft. Jahresstelle. Offerten
mit Zeugniskopien and Photo erbeten. Chiffre 1393

1 IngOre (Ie)» Suisse frangaise, ayant suivi cours profession-L. nets de lingerie, cherche place comme telle dans hötel de
premier ordre, ä l'annäe ou ä la saison. Certificats et photo ä
disposition. Adresse: Mile. Berthe Reymond, Mex prös Bussigny
(Vaud). 580Quchhalter'Sekretär-Kassier, Schweizer, 27 Jahre, der

O drei Hauptsprachen mächtig, sucht, gestutzt auf prima Zeugnisse,

Engagement für kommende Saison. Chiffre 546

pureauvolontär. Aushilfe-Kellner, mit Ia. Referenzen,D Bucht Saison- oder Jahresstelle. Offerten unter Chiffre Z. U.
945 an die Annoncen-Expedition, Rudolf Mosse, Zürich, Limmat-
quai 34. (114) 390

/Xberkellner"Chef de Restaurant» tüchtiger, seriöser
LJ Fachmaun, militärfrei, der vier Hauptsprachen in Wort und
Schrift mächtig, mit Buchführung u. Reception vertraut, Maschinenschreiber,

mit besten Referenzen erster Häuser des In- und
Auslandes, sucht Saison- oder Jahresstelle. Chiffre 553

phef de service. Gesucht in ein Passantenhotel I.Ranges,
W als Stütze des Prinzipals, einen im Saal durchaus erfahrenen,
sprachenkundigen Chef de Service, der auch mit der Reception
und dem Burean vertraut ist und einem grösseren Betrieb
vorstehen kann. Offerten mit Zeugnisabschriften, Photo und Gehalts-
Ansprüchen erbeten. Chiffre 1377

I ingerie» tüchtige, mit allen vorkommenden Arbelten ver-L- traut, sucht Stelle. Chiffre 549

/"Nbersaaltochter. Junge, nette, sprachenknndige Wirts-
LJ tochter, aus gutem Hause, in sämtlichen Hotelarbeiten durchaus

tüchtig und vertraut, sucht Stelle als Obersaaltochter oder
sonstigen Vertrauensposten in gutes Hotel. Beste Referenzen
zur Verfügung. Chiffre 543

Qaallehrtochter» 21 Jahre, perfekt deutsch, französisch and
O englisch sprechend, sucht Stelle in gutes Hotel. Gefi. Offerten
unter Chiffre Z. K. 285 an Rudolf Mosse, Zürich. 395 (144)

1 ing^re (1.) wünscht selbständigen Vertrauensposten. Etn-
I— tritt nach Uebereinkunft. Zeugnisse und Photo zu Diensten.

Ohiffre 558
oesucht in Hotel I. Ranges: tüchtige Commis de rang
13 u. Commis de Salle. Offerton mit Photo und Zeugniskopien

erbeten. Chiffre 1378

gesucht für die Sommersaison, in Hotel I. Ranges des bad.
Schwarzwaldes: 1 Hotelschrelner, 1 KüchenhauS"

hälterln, 2 Etagenportiers. Nur bestempfohlene Bewerber,
die in gleicher Eigenschaft in guten Häusern tätig waren, wollen
Offerten mit Zeugnisabschriften einsenden. Chiffre 1371

Oesucht in ein Hotel der Ostschweiz, zu baldigem Eintritt:
13) 1 jüngere, nette, selbständige Saaltochter und 1
selbständiges Zimmermädchen; ferner eine Tochter aus gutem
Hause, zur Erlernung der bürgerlichen Küche, als Kochlehr-
tochter. Offerten mit Photo, Zeugniskopien und Altersangabe
erbeten. Chiffre 1379

Oesucht für Haus I. Ranges: 1 Oberkellner, ledig, militär-
V3 frei und 1 11. Koch, Gehalt M. 80.— monatlich. Offerten
mit Bild an Hotel Fürstenhof, Leipzig. 397 (147)

Oesucht für erstkl. Haus der Ostschweiz ein tüchtiger, intel-
13 ligenter junger Mann, mit Sekundarschulbildung als Tele"
phonist "Chasseur. Ferner einen tüchtigen und erfahrenen
Silberputzer. Chiffre 1394

pureauvolontär. Suche mich im Hotelbureau weiter aus-D zubilden. Kenntnis der französischen und englischen Sprache
und Vorkenntnisse des Italienischen. Maschinenschreiben- und
stenographiekundig. Ansprüche bescheiden. Chiffre 606

pureaU"VoIontärin. Für 17jährige Tochter, deutsch und
D französisch sprechend, wird Stelle gesneht als Bureauvolon-
tärin In Hotel. Chiffrd 581

pvirecteur, experimente, 39 ans, capable et sdrleux, parlant
LJ plusieurs langues et ayant les meilleures references de prem.
maisons, libre par suite des evdnements de guerre, cherche
engagement, Suisse ou etranger. Chiffre 604

yimmermädchen, Schweizerin, deutseh u. französisoli spre-
chend, tüchtig und erfahren, sucht Stelle. Gute Zeugnisse zii

Diensten. Ohiffre 572
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Qaallehrtochter (Schweizerin), tüchtige, 20 Jahre, sucht
O Stelle in seriösem Hotel; neben der deutschen auch der
italienischen Sprache kundig. Gefl. Offerten an Frl. Marie Deuring
Rathaus Rorschach, 594
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ooncierge. Tüchtiger, zuverlässiger und sprachenkundiger
O Mann, gesetzten Alters, mit guten, langjährigen Empfehlungen
von Hotels ersten Ranges des In- und Auslandes, sucht für
baldmöglichst Saison- oder Jahresstelle. Würde auch Conducteurstelle
annehmen. Ohiffre 512

rxirecteur, expörimente, Suisse, edlibataire, quittant son poste
LJ en France pour fm mars par suite du chan^einent de la raison
sociale, cherche situation de confiance, de preference en France
ou Suisse frangaise. Meilleures references. Chiffre 558
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A Ide-Economat sucht Engagement mit bescheidenem Ge-
M halt, in gnteB Hotel, event, als Zimmermädchen. Offerten
erbeten unter Chiffre Bc1142Z an die Schweiz. Annoncen-Expedition
Haasenstein & Vogler, Zürich. 210

rMrektor. Schweizer, 33 Jahre, verheiratet, im Ilotelfach durch
LJ und durch erfahren und seit Jahren in leitender Stellung,
der durch den Krieg seine Stellung verloren hat, sueht bei
bescheidenen Ansprüchen Direktion oder Gerance eines
Hotelbebetriebes. Prima Referenzen. Chiffre 504

pWrektor. Schweizer, 30 Jahre, alt verheiratet, im Hotelfach
LJ durch und durch erfahren, seit Jahren in leitenden Stellungen
in Egypten und zuletzt in den Vereinigten Staaten, wünscht
Direktion oder Gerance eines guten Hauses. Offerten unter Chiffre
Z. L. 1036 an die Ann.-Exp. Rudolf Mosse, Zürich, Limmatquai 34. 126

poncierge. Schweizer, 35 Jahre, mit prima Zeugnissen und
O Empfehlungen, sucht passendes Engagement, Sehweiz oder
Ausland. Würde event, auch OonductcurBtelle in grossem Ilauße
annehmen. Chiffre 527

poncierge. Schweizer, militärfrei, tüchtiger, sprachen- und
O fachkundiger Mann, mit langjährigen prima Zeugnissen und
Empfehlungen sucht Saison- oder Jahresstelle. Chiffre 601

poncierge» Tüchtiger, zuverlässiger, sprächet)kundiger Mann,
L-» gesetzten Alters, mit guten langjährigen Empfehlungen von
Hotels ersten Ranges, sucht Saison- oder Jahresstelle. Oh. 503

Oesucht für 1. Mai in Hotel Pension Kastanienbaum bei Luzern :

U 1 Chef de cuisine, 1 1. Saaltochter (Obersaaltochter),
3 Lehrtöchter, l Gartenkellnerin, 2 Zimmermädchen,
1 Portler, 1 Officemädchen, 1 Lring&re und Etagen"
gouvemante. Offerten mit Gehaltsansprüchen, Zeugnisabschriften

und Photo an: E. Huguenin-Fischer, Quai du Mont-Blanc33,
Genf. 1392

oouvernante est demande pour buanderie de deux hotels de
13 premier ordre dans la Suisse romande. Doit oonnaitre trös
bien le lavage et repassage du linge. Faire offres avec copies de
certificats et photo. Chiffre 1375

r>hef de cuisine» 35 ans, econome et travallleur, cherche
O place. Bonnes references. Accepterait aussi place de chef
de partie dans grande maison. Chiffre 554

p\hef de cuisine» Suisse, 37 ans, libre du service militaire,
L/ connais&aüt la cuisine italienne, fran^aise, Orientale et la
patisserie, ayant toujonrs travaillö dans des maisons de 1er ordre,
cherche place. Certificats et rdfdrences a disposition. Chiffre 579

pvlrektor, 40 Jahre, kaufmännisch gebildet, franz., deutsch,
LJ englisch, holländisch und italienisch sprechend, mit erstkl-
Empfehiungen und internationalen Beziehungen, infolge der
Ereignisse frei geworden, sucht Anstellung. Inland, Ausland oder
Uebersee. Chiffre 6o3

pvirektor" Cbef de reception. Fachmann, ges. Alters,
LJ mit langjährigen prima Referenzen erstkl. Häuser, sucht
Stellung als Direktor, Chef de rdeeption, Kassier oder sonstigen
Vertrauensposten, bei bescheidenen Ansprüchen. Chiffre 583

pörance. Mönago hötelier, ponvant fournir caution et bonnes
references, demande gdrance d'hötel ä l'annce ou sports d'ete

oiuhiver. Ecrire sous H 455 M ä la S. A. suisse de publicity Haasen-
stein & Vogler, Montreux. (209)

Qecr6taire, Suisse, 24 ans, parlant les quatres langues
O actuellement dans hötel de premier ordre, quittant son poste
le 20—25cour., cherche situation pour fin Mars—fin Mai. Meilleures
certificats et references. Chiffre 592

QecrCtalre " Calssier " Chef de reception, Suisse,
O 24 ans, cherche plaee ä Pannde en Suisse ou ä l'etranger.
Meilleures references. Chiffre 593

pOnderge-Conducteur (event, als Portier allein), 29 JahreIj alt, der 4 Hauptsprachen mächtig, sucht Saison oder Jahresstelle

anf Ende März. Prima Referenzen zu Diensten. Ch. 446

Ohef de cuisine, 29 Jahre, tüchtig, nüchtern nnd sparsam,Lj sucht Engagement auf 15. März. Jahresstelle bevorzugt.
Chiffre 585

poncierge"Conducteur. Sehr zuverlässiger Mann (mili-
Kjf tärfrei) in alien Teilen der Branche durchaus erfahren, mit
prima Zeugnissen sucht passendes Engagement. Würde event,
auch Conducteurstelle in gutem Haus annehmen. Chiffre 602

pOnderge-Conducteur. Schweizer, 34 Jahre, der 4 Haupt-
W sprachen mächtig, militärfrcl, mit guten Zeugnissen erklas-
siger Häuser, sucht für baldmöglichst Engagement als Concierge,
Oondncteur oder Concierge-Conducteur. Chiffre 567

Oouvernante d'conomat» önergique, sdrieuse et con-
\Jk naissant bien la partle, est demandee par hotel de la Suisse
frangaise; place ä l'amiee; entree de suite. Envoyer offres avec
copies de certificats, pretentions de gage, indication d'age et
photographic. Chiffre 1387

("\hef de cuisine, sdrieux, sobre, geonome, d'äsre mür (re-
U commandö par son patron), cherche place dans hötel on
pension. Certificats h disposition. Chiffre 578

OomniIS"PätlS8ier. Für jungen Barschen, der eine tüchtige
L> Lehre in Confiserie und Patisserie durchgemacht, wird auf
Mitte Mai in besserem Hotel Stelle gesucht als Commis-Pätissier.
Bleibende Stelle erwünscht. Gefl. Offerten an A. Oertll, Frled-
heiinstr. 4, Zürich. 396 (145)

Oouvernante d*6tage. Hotel de Ier ordre de la Suisse
13 romande, cherche nne gouvernante d'dtage, tres active et
connaisBant son service ä fond. Envoyer copies de certificats et
photo. Chiffre 139t

poncierge ou conclerge-conducteur, 28 ans, parlant
Lj les 4 langues principales, libre du service militaire, cherche
place analogue dans bon ötablissement. Chiffre 571

II au8diener"Nachtportler. Grosses Hotel-Pension, Berlin,Ii sucht für sofort tüchtigen, zuverlässigen Hausdiener-Naeht-
portier bei hohem Gehalt und Trinkgeldern. Jahresstellung. Gefi.
Offerten au: Hotel-Pension Familienheim Marchstrasse 4/6, Berlin. 1384

Oulsinler, jeune Suisse, anclen pätissier, parlant allemand et
O Frangais, exempt du service militaire, demande place de
commiB-rötisseur ou saucier. Bons certificats et photo ä disposition.

Offres sons C 6407 M a la S. A. suisse de publicity Haasenstein

OOrtier» Bündner, militärfrei, solid und zuverlässig, sucht auf
1 April Stelio ev. für Etage oder auch andere Beschäftigung.
Beste Zeugnisse und Photo zu Diensten. Ohiffre 607

_ _ — _ a

l/ochlehrling, intelligenter, gesucht in erstklassiges Hotel.
IX Chiffre 1382

1y ochlehrllng, gesunder, gesucht per 15. April oder 1. Mal,
IX in ein Hotel II. Ranges nach Genf. Beste Gelegenheit die
franz. Sprache zu erlernen. Chiffre 1370

\y Qchenchef, tüchtig im Hotel- und Restaurationsbetrieb, für
IX Mitte April gesucht. Muss in allen Zweigen selbständig sein.
Gehalt Mk. 160—200 monatlich. Offerten mit Photo, Altersangabe,
Referenzen u. Zeugnisabschriften an: Klosterhotel Allerheiligen 1. B.
(Schwarzwaid). 1380

Qekretär-Kassler. Militärfreier Schweizer, 25 Jahre, mit
O In- und Auslandpraxis, der 4 Hauptsprdfehen mächtig, sucht
baldmöglichst Stellung. Chiffre 612

Qekretär"Kassier. Vertrauenswürdiger Kaufmann sueht
O Umstände halber Stelle in Hotelbureau, Sanatorium oder
dergleichen, fur sofort oder später. Salär wird nicht beansprucht,
ausgenommen entsprechende Gratifikation. Beste Empfehlungen.

Chiffre 587

l^conomatgouvernante* Tüchtige, umsichtige Economat-
d gouvernante, die in grossen Hänsern Stelle als solche inne
hatte, sprachenkundig, sucht paßsende Stellung auf 1. Mai. Oh. 570

nconomatgouvernante, seriös und tüchtig, auch in der
EL KaffeekUche bewandert, sucht Stelle. Chiffre 532

/Gouvernante d'economat, deutsch uud franz. sprechend,
la sucht Steile für sofort oder später. Offerten unter Chiffre
H 913 W an die Schweiz. Annoncen-Expedition Haasenstein & Vogler,
Winterthur. 213
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pavlste. Schweizer, 28 Jahre, militärfrei, mit guten Zeug-
O nisssen, sucht Jahresstello per April in besseres Haus der
franz. Schweiz. Derselbe war auch im Bierausschank tätig, und
ist mit der Pression sowie mit allen Kellerarbeiten vertraut. Ch. 566

Qekretär " Kassier» junger Schweizer, mit Handelsschul-
O bildung, spraehenkundig, sucht Stelle pro sofort. Ch. 598 n/iasseuse'Badmelsterln» Schweizerin, tüchtig, mit allen

IVI Arbeiten vertraut, deutsch und franz. sprechend, sucht Steile
in Hotel oder Sanatorium. Chiffre 597

/"Oberkellner, Schweizer, gesucht für Haus I. Ranges, pro
LJ Saison 1916. Muss tüchtig, sprachenkundig und guter Restaurateur

9ein. Komplette Offerten mit Photo und Zeagniskoplen
erbeten. Chiffre 1369

pbersaaitochter. Sanatorium Bad Elster sucht zum baldig-
LJ sten Eintritt eine tüchtige Oberserviererin (Obersaaltochter).
Es wollen sich nnr solche melden, die bereits in grösseren
Betrieben ähnliche Posten bekleidet haben nnd Ia. Referenzen
aufweisen können. Zeugnisabschriften, Bild und Altersangabe sind
einzureichen an: Direktor W. Deig-Perret. 212

Qekretär" Kassier» junger, tüchtig, sprachenkundig, sucht
O per sofort oder eventuell später passende Stellung in Hotel.
Zeugnisse zu Diensten. Chiffre 605

\y affeeköchln, tüchtige, sucht Stelle auf 15. April oder später.
IX Zeugnis zu Diensten. Chiffre 586

Qekretärvolontär. Gebildeter Herr, militärfrei, presen-
O tationsfähig, mit feinen Umgangsformen, der bereits
allgemeine Kenntnisse des Hotelfaches besitzt, sucht Voloutärstelle,
oder als Stütze des Prinzipals in besserem schweizer Hotel. Suchender

ist mit fast allen Bureauarbeiten und Schreibmaschine
vertraut. Peifekt in deutsch, englisch und spanisch; gute Vorkenntnisse

in franz. und italienisch. Würde sich event, kontraktlich
für längere Zeit als Volontär verpflichten. Prima Referenzen.
Gefi. Offerten unter Chiffre Z. H. 1258 an die Annoncen-Exped.
Rudolf Mosse, Zürich, Limmatquai 34. 398 (149)

Qekretärln. Junge, disting. Tochter, mit sehr guten Zeug-
O nissen als Sekretärin-Repräsentantin, wünscht ähnliches
Engagement. Chiffre 588

i/öchin, tüchtige, selbständige, gesetzten Alters, sucht für
IX sofort Stelle in Hotel oder besseres Restaurant. Jahresstelle
bevorzugt. Gute Zeugnisse zur Verfügung. Chiffre 565

\s Qchenchef, der längere Zeit nur in erstklassigen Häusern
IX des In- nnd Auslandes tätig war, auch tüchtig in der feinen
Restauration ist, sucht passendes Engagement. Eintritt nach
Belieben. Chiffre 551

i/fichenchef» tüchtig, solid nnd sparsam, ruhiger Mitarbeiter,
IX in Table d'höte wie Restauration gleich bewandert, mit Pä-
tisseriekenntnissen und prima Zeugnissen nnd Referenzen, sucht
baldmöglichst Stellung. Chiffre 599
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M-i Divers a - j-M
Oouvernante, tüchtige, deutsch und französisch sprechend,
la wünscht Engagement. Bescheidene Lohnansprüche. Ch. 559

/"On demande pour giand hotel de la Suisse frangaise: 1 ChefU de cuisine, tree capable, 1 pätissier et 1 Jeune garde"
manger. Places ä l'annde. Envoyer certificats et photo. Ch. 1385

nn demande pour la saison d'dte: 1 chef de restaurant,U des sommeliers de restaurant, des Alles de salle,
1 teiCgraphiste, l gouvernante d'etage» 1 gouvernante

du personnel, 1 condueteur, liftier, chasseurs,
vellleur de nult, portlers d'etage, femmes de Cham-
bre, 1 cafetiere, 1 mecaniclen " laveur, 1 laveuse,
des repasseuses, des plieuses, garpons d'offlce.
Adresser offres avec photo et copies de certificats i\ la Direction
du Villars Palace, Villars s 01 Ion. 1381

Oouvernante. Intelligente Tochter, im Hotelfach bewandert,
O deutsch, franz. und engl, sprechend, sucht Stelle als Gouvernante

eventuell Gouvernante-Sekretärin, in kleinerem Betrieb.
Deutsche Schweiz bevorzugt. Chiffre 584

oouvernante. Energische Tochter, gesetztem Alter, im
13 Hotelwcscn erfahren, der 3 Hauptsprachen kundig, sucht
Vertrauensstelle auch als Obersaaltochter. Chiffre 590

11 eizer"MaschlnIst» solid, zuverlässig, selbständiger Repa-
l1 rateur, im Hoteldienst erfahren, sueht Stelle in grösseres
Etablissement.

#
Chiffre 609

a I achtwächter» gesetzten Alters, ledig, militärfrei, im Nacht-
iNJ dienst erfahren, sucht Saison- oder Jahresstelle. Chiffre 608

Qekretärln. Fräulein, der drei Hauptsprachen in Wort und
O Schrift mächtig, mit allen vorkommenden Bureauarbeiten
bestens vertraut, sucht Stelle als Sekretärin. Chiffre 590

Qekretärln - Anfängerin mit gutem Zeugnis der Handels-
O schule (Hotelfach) franz. und etwas englisch sprechend, sucht
Stelle in gutem Hotel er. als Volontärm oder Stütze der Hausfrau.

Chiffre 500

\s Qchenchef» 30 Jahre alt, tüchtiger, sparsamer, solider Ar-
IX belter, in der Restauration, Table d'höte und Entremets gnt
bewandert, sucht Stelle für sofort oder später. Zeugnisse zu
Diensten. Chiffre 589

\y üchengouvernante, tüchtige, sucht Stelle auf 15. April
IX oder 1. Mai, auch im Ausland. Gute Zeugnisse. Chiffre 610

/"\n demande pour hotel de premier ordre au lac de Genäve:
U 1 maitre d'hötel (Suisse), 1 garpon d'etage, 2 gar"
pons de salle, 1 offlcler-argentler, l Alle d'offlce-
et employes, l portier d'etage» l femme de Cham-
bre, 1 conducteur-chaulfeur, chasseur, 1 gouvernante

d'economat, Her aide de cuisine, ljardlnier,
1 menuisler" Pbeniste. Des references de Ier ordre sont
exigees. Chiffre 1389

Oätissler, ganz tüchtiger, selbständiger Konditor, mit guten
\ Vorkenntnissen der Küche, sucht Saisonstelle. Offerten unter
Chiffre Z. C. 1328 an die Annoneen-Exped. Rudolf Mosse, Zürich,
Limmatquai 34. 399 (157)

Qekretärln - Directrlce» sucht, gestutzt auf prima Zeug-
O nisse, Vertrauensposten. 4 Sprachen, Bucchaltung, Kassawesen,
im Hotelfach durchaus bewandert. Chiffre 548

Qtütze. Fräulein sucht Stelle als Stütze der Gouvernante oder
O als Anfängerin. Zeugnisse zu Diensten. Chiffre 563

WOlontaire de bureau. Jeune homme. Suisse, 17 ans,
V demande place de volontaire de bureau. Parle les tros langues.

Chiffre 573

wolontaire ou Aide de cuisine» 17 ans, ayant fait appren-
V tissage de 2 ans, cherche place. Offres ä l'Hötel des Alpes,

ä Bex (Vand). 591

\/ertrauensposten. Bessere Tochter, im Ilotelfach bewan-
V dert, sucht Vertrauensposten, sei es Obersaaltochter oder

Gouvernante. Chifire 600


	

